
Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs

zur  Wohngebäudeversicherung
(KSH-Rahmenvertrag für 
Wohnungsunternehmen und 
Hausverwalter)





3 

Vertragsgrundlagen zur 

Wohngebäudeversicherung 
Stand 01.2018 

(KSH-Rahmenvertrag  

für Wohnungsunternehmen und Hausverwalter) 

Inhaltsübersicht: 

I Allgemeine Kundeninformationen 

II Bedingungen zum Rahmenvertrag der Kombinierten Sach-, Glas und 

Haftpflichtversicherung (Stand 01.01.2018) 

A Allgemeine Versicherungsbedingungen  

B Allgemeine Wohngebäudeversicherungsbedingungen (DC-VGB 2017 Wohneinheitenmo-
dell) 

B 1 Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017 
Wohneinheitenmodell) 

B 2 Besondere Bedingungen für die Versicherung von Rückstauschäden (DC-BB-
Rückstau 2012-Elementar 01) 

B 3 Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (DC-
BBWE 2012-Elementar 02) 

B 4 Besondere Bedingungen für die Versicherung von Glasbruchschäden (DC-BB-
Glas 2012) 

B 5 Besondere Bedingungen für die Versicherung von Ergänzenden Gefahren für 
Schäden an technischen Teilen von Gebäuden (DC-BB-Haustechnik 2012) 
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C Haftpflichtversicherung 

C 1 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) 

C 2 Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung als Haus- und Grundbe-
sitzer (DC-BB-HuG 2012) 

C 3 Besondere Bedingungen für die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung und 
Umweltschadenversicherung (DC-BB Gewässer-Umwelt 2012) 
– Gilt nur für reine Wohnobjekt ohne Gewerbeanteil

C 4 Besondere Bedingungen  für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung (DC-BB-Umweltbasis-2010)  
– Gilt nur für alle gewerbliche Risiken und für alle gewerbliche Objekte (auch sog.
Mischobjekte) 

C 5 Besondere Bedingungen  für die  Umweltschadenversicherung  -  Öffentlich-
rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz (USchadG) (DC-BB-Umweltschaden-Basis 2012) 
– Gilt nur für alle gewerblichen Risiken* und für alle gewerbliche Objekte* (auch
sog. Mischobjekte) 

Je nach individueller Ausgestaltung Ihres Vertrages ist es möglich, dass einzelne Teile der Kundendokumente für Ihre Versicherung nicht re-
levant sind. Die genauen für Sie relevanten Bestandteile entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. dem Versicherungsschein. 
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I Allgemeine Kundeninformationen 
 

Angaben der Gesellschaften 

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Vertrag möglichen Gesellschaften. Die speziell für Ihren Vertrag bzw. für Ihr Angebot 
zutreffende Gesellschaft entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Angebot.  

 

1.  Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name:   Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Anschrift:   Königinstraße 28 

80802 München 
 
Telefon: +49 (89) 3800-0 
Fax: +49 (89) 3800-3425 
Internet: www.allianz.de 
E-Mail: info@allianz.de 

 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 

Sitz:   München 
Handelsregister:   Registergericht München – HRB 75727 

2. Identität des Versicherer im Ausland 

entfällt 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Königinstraße 28 
80802 München 
 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Klaus-Peter Röhler 
Vorstand: Joachim Müller (Vorsitzender); Ana-Cristina Grohnert, Jochen Haug, Dr. Jörg Hipp, Burkhard Keese, Frank 

Sommerfeld, Dr. Dirk Vogler, Dr. Rolf Wiswesser 
 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Der Versicherer betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 

 

 

2.  HDI Versicherung AG 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name: HDI Versicherung AG 

Anschrift: HDI-Platz 1 

30659 Hannover 

 

Telefon: +49 (511) 3806-3806 
Fax: +49 (511) 645-4545 
Internet: www.hdi.de 
E-Mail: info@hdi.de 

 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 

Sitz: Hannover 

Handelsregister: Amtsgericht Hannover: HRB 58934 

2a. Niederlassungen im Inland 

HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover 

2b. Identität des Versicherers im Ausland 

entfällt 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

HDI Versicherung AG 

HDI-Platz 1 

30659 Hannover 

 

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Jan Wicke 

Vorstand: Dr. Christoph Wetzel (Vorsitzender), Wolfgang Hanssmann, Markus Rehle, Barbara Riebeling, Herbert Rogenhofer, Jens Warkentin 

 

 

http://www.allianz.de/
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4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers ist im In- und Ausland der Betrieb aller Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, 
außer Krankheit, Leben, Heirats- und Geburtenversicherung, Fondsgebundene Lebensversicherung, Tontinengeschäfte, Kapitalisierungsge-
schäfte, Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen und Pensionsfondsgeschäfte. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 

 

 

3.  SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 

Anschrift: Joseph-Scherer-Straße 3 

44139 Dortmund 

 

Telefon: +49 (02 31) 135-0 
Fax: +49 (02 31) 135-4638 
Internet: www.signal-iduna.de 
E-Mail: info@signal-iduna.de 

 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 

Sitz: Dortmund 

Handelsregister: Amtsgericht Dortmund HRB 19108 

2a. Niederlassungen im Inland 

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Neue Rabenstraße 15-19, 20354 Hamburg 

 

2b. Identität des Versicherers im Ausland 

entfällt 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 

Joseph-Scherer-Straße 3 

44139 Dortmund 

 

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhold Schulte 

Vorstände: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Martin Berger,Dr. Karl-Josef Bierth, Michael Johnigk, Dr. Stefan Kutz; Clemens Vatter, Prof. 
Markus Warg 

 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers ist im In- und Ausland der Betrieb von Versicherungszweigen der Schaden- und Unfallversicherung. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 

 

 

 

 
Für den oben genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihre Assekuradeure aus Kiel: 
 

DOMCURA AG 

Anschrift: Theodor-Heuss-Ring 49 
24113 Kiel 

 

Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Bauer 

Vorstand: Uwe Schumacher (Vorsitzender), Rainer Brand, Horst-Ulrich Stolzenberg 

Handelsregister: Amtsgericht Kiel – HRB 5548 

 

Nordvers GmbH 

Anschrift: Theodor-Heuss-Ring 49 
24113 Kiel 

 

Geschäftsführer: Uwe Schumacher, Rainer Brand, Horst-Ulrich Stolzenberg 

Handelsregister: Amtsgericht Kiel – HRB 4275 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag und den Vertragsgrundla-
gen Ihres Assekuradeurs. 
 
Gesamtpreis 
Der Gesamtpreis – Jahresprämie zuzüglich Versicherungssteuer – kann dem Antrag bzw. aus dem Angebot entnommen werden. 
 
Prämienzahlung 
Je nach Vereinbarung wird die Prämie monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich oder als Einmalprämie gezahlt. Zuschläge für Ratenzahlungen kön-
nen hierbei berechnet werden. Die vereinbarten Prämien müssen zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt gezahlt werden. Falls der Versicherungsnehmer 
eine Einzugsermächtigung erteilt hat, wird der Betrag rechtzeitig von diesem bekannten Konto abgebucht werden. Sofern hierfür das Sepa- 
Lastschriftverfahren vereinbart ist, beträgt die Frist für die Vorankündigung der jeweiligen Lastschrift (Pre-Notification) mindestens 3 Tage. 
 
Gültigkeit 
Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Angebotsinformationen (Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen, Tarifbestimmungen 
und Höhe der Prämie) ist befristet auf längstens sechs Wochen, sofern nicht im Angebot ein anderer Zeitraum eingeräumt worden ist. 
 
Zustandekommen des Vertrages 
Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich übereinstimmenden Vertragserklärungen (Willenserklärungen) zustan-
de, wenn Sie Vertragserklärungen nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 
 

Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit 
verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 
 
Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informatio-
nen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese 
Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an: 
 

DOMCURA AG bzw. Nordvers GmbH  /  Theodor-Heuss-Ring 49  /  24113 Kiel 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz. Die bereits gezahlte Prämie erstatten wir Ihnen zurück, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Auf unser Recht, den Teil der Prämie einzubehalten, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, verzichten wir hiermit. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages 
Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages können dem Antrag bzw. dem Angebot entnommen werden, nach Ausfertigung des Versicherungsscheines 
dem Versicherungsschein selbst. Weitere Angaben enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages 
Angaben zur Beendigung und Kündigung des Vertrages enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
Anwendbares Recht 
Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
 
Gerichtsstände 
Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
Außergerichtliche Beschwerdeverfahren 
Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwerden können gerichtet werden an: 
 

DOMCURA AG bzw. Nordvers GmbH  /  Abteilung Beschwerdemanagement  /  Theodor-Heuss-Ring 49  /  24113 Kiel 
 

Oder an die gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle für Verbraucher zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten: 
 

Versicherungsombudsmann e.V.  /  Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  /  Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Versicherungsaufsicht 
Die zuständige Versicherungsaufsicht ist unter folgender Adresse zu erreichen: 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  /  Graurheindorfer Str. 108  /  53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de  /  Homepage: www.bafin.de 

  

mailto:poststelle@bafin.de
http://www.bafin.de/
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II BEDINGUNGEN ZUM RAHMENVERTRAG DER KOMBINIERTEN SACH-, GLAS UND 
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG (STAND 01.01.2018) 

II A Allgemeine Versicherungsbedingungen  
Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
alle beantragten und im Versicherungsschein dokumentierten Sparten.  

A Allgemeine Versicherungsbedingungen  

 
§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung 
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 
§ 4 Folgeprämie 
§ 5 Lastschrift 
§ 6 Ratenzahlung 
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
§ 8 Mehrere Versicherer 
§ 9 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 10 Regressverzicht 
§ 11 Anzeigen / Willenserklärungen 
§ 12 Verjährung 
§ 13 Maklervollmacht 
§ 14  Agentenvollmacht 
§ 15 Gerichtsstand 
§ 16 Anzuwendendes Recht 
§ 17 Wechsel des Versicherers 
§ 18 Anpassung der Prämie 
 

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 

1) Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 

anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 

dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-

nahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedin-

gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-

schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-

teil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsiche-

rung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 

nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsände-

rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 

denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-

chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 

Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 

den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 

zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 

den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Ver-

trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 
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d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung Nr. 2 a, zum Rücktritt Nr.2 b und zur Kündigung Nr. 2 c sind jeweils 

ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3) Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung Nr. 2 a, zum Rücktritt Nr.2 b und zur Kündigung Nr. 2 c muss der Versicherer innerhalb ei-

nes Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung 

kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist be-

ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 

das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4) Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung Nr. 2 a, zum Rücktritt Nr.2 b und zur Kündigung Nr. 2 c stehen dem Versicherer nur zu, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

hingewiesen hat. 

5) Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 

sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-

sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 

worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 

Last fällt. 

6) Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung Nr. 2 a, zum Rücktritt Nr.2 b und zur Kündigung Nr. 2 c erlöschen mit Ab-

lauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 

arglistig verletzt hat. 

7) Erweiterte Anerkennung 

Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Umstände bekannt geworden sind, die im Zeitpunkt der Antragstellung gegeben und 

für die Übernahme der Gefahr erheblich waren. 

Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verschwiegen worden sind. 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung 

1) Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen 

Zeitpunkt. 

2) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zah-

len. 

Ist ein anderer, späterer Zeitpunkt vereinbart und im Versicherungsschein angegeben und obige Frist von zwei Wochen nach 

Erhalt des Versicherungsscheines abgelaufen, so ist die Prämie unverzüglich zum vereinbarten Zeitpunkt zu zahlen 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-

rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 

Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste o-

der einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie. 

3) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versi-

cherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4) Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 

zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-

rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
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§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 

1) Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

2) Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-

tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jah-

res unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

4) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-

nen Zeitpunkt. 

5) Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-

sicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ 4 Folgeprämie 

1) Fälligkeit 

a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebe-

nen Zeitraums bewirkt ist. 

2) Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 

den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in 

Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-

rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 

der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündi-

gungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer 

bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versi-

cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist mit sofortiger Wirkung in Textform kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschulde-

ten Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 

wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer 

bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4) Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 

mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi-

cherungsschutz. (Siehe Nr. 3b) 

§ 5 Lastschrift 

1) Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 

der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

b) Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 

die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer Zahlungsaufforderung des Versicherers er-

folgt. 
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2) Änderung des Zahlungsweges 

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, o-

der hat es der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem 

Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 

zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende 

Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer 

in Rechnung gestellt werden. 

§ 6 Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 

ganz oder teilweise in Verzug gerät. 

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1) Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für 

diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-

schutz bestanden hat. 

 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte 

beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 

vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der 

Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung 

ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-

lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 

Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte 

Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in An-

spruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-

stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Ver-

sicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht 

rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 

dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 

Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 

ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-

schäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidri-

gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem 

Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 8 Mehrere Versicherer 

1) Definition 

Mehrfache Versicherung liegt vor, wenn  

a) in der Sachversicherung eine versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr über mehrere Verträge versichert ist 

b) oder in der Haftpflichtversicherung ein Risiko in mehreren Verträgen versichert ist. 

2) Anzeigepflicht 



 14 

Liegt eine Mehrfachversicherung im Sinne von Nr. 1 vor, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet dem Versicherer die andere 

Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

3) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 

zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von je-

dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-

versicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 

Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag 

des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer be-

stehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-

ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus al-

len Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien 

errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.  

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insge-

samt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Ver-

trag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 

Kenntnis erlangt. 

4) Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 

Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 

oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 

durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu 

dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-

schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Ver-

sicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-

nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

§ 9 Übergang von Ersatzansprüchen 

1) Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 

soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-

macht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 

Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 

den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2) Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-

tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 

dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-

genheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 

Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-

last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ 10 Regressverzicht 

Regress gegen das Personal des Versicherungsnehmers oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (nicht Reparatur-

/Wartungsfirmen) wird nur geltend gemacht, soweit diese Personen den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt ha-

ben oder für den Schaden Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann. 

§ 11 Anzeigen / Willenserklärungen 

1) Form 
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Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 

Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 

dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in des-

sen Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklä-

rungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2) Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-

rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 

dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die 

Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

3) Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbe-

betriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Anwendung. 

§ 12 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-

gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis 

zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

§ 13 Maklervollmacht 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. Er ist 

durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten 

§ 14 Agentenvollmacht 

1) Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 

betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung, 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

2) Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 

dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

§ 15 Gerichtsstand 

1) Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozess-

ordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-

nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 

auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

2) Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließ-

lich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 

Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 

auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

3) Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers 

Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-

che Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
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§ 16 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 17 Wechsel des Versicherers 

Die Bevollmächtigte ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit des Versi-

cherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies ist jedoch nur möglich, bei gleich bleibendem Versicherungsschutz und bei 

gleich bleibender Prämie/gleich bleibendem Prämiensatz.  

Der Wechsel des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel, mitzu-

teilen. 

Der Wechsel des Versicherers begründet kein Recht auf ein außerordentliches Kündigungsrecht. 

§ 18 Anpassung der Prämie 

1) Prämienanpassungsklausel 

a) Der Versicherer ist berechtigt, die Prämie zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu erhöhen oder zu vermindern, 

wenn das Verhältnis zwischen Schadenaufwand inkl. Reservestellungen und Prämienzahlungen innerhalb eines Versi-

cherungsjahres – bezogen auf den zwischen dem führenden Versicherer und der im Versicherungsschein genannten Be-

vollmächtigten vereinbarten Tarif – eine Anpassung von mehr als 3% erfordert.  

b) Die gemäß a) geänderte Prämie darf den zum Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitrag nicht überschreiten. Diese 

Grenze gilt nur, wenn sich die Tarifprämie auf eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht. 

2) Kündigung 

Erhöht sich die Prämie aufgrund der Beitragsangleichung, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 

kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-

rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt schriftlich kündigen, in dem die Prämienerhöhung wirksam 

werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 

dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

  



17 



 18 

II B  Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung  
(DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) 

B 1  Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017  Wohneinheitenmodell) 
 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luftfahrzeuge 

§ 3 Leitungswasser 

§ 4 Sturm, Hagel 

§ 5 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung 

§ 6 Fahrzeuganprall, Rauch / Ruß, Überschalldruckwellen 

§ 7 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 

§ 8 Wohnungs- und Teileigentum 

§ 9 Versicherte Kosten (Zusätzlich auf Erstes Risiko) 

§ 10 Mehrkosten 

§ 11 Mietausfall, Mietwert 

§ 12 Versicherungssumme, Versicherungswert 

§ 13 Entschädigungsberechnung 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

§ 16 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften 

§ 17 Gefahrerhöhung (Gefahrerhöhende Umstände) 

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen 

§ 19 Vertragskündigung bei angemeldeten Grundpfandrechten 

§ 20 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

§ 21 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

§ 22 Repräsentanten 

§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 

§ 24 Rohbauversicherung 

§ 25 Vorsorgeversicherung 

 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse 

1) Versicherungsfall 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 

Ladung, (siehe § 2) 

b) Leitungswasser (siehe § 3) 

c) Sturm, Hagel (siehe § 4) 

d) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung (siehe § 5) 

e) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe § 6) 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen. 

2) Ausschluss Krieg und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche 

Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare 

Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

Der Ausschluss gilt nicht für Schäden an versicherten Sachen, die als Folge eines unter die Versicherung fallenden Scha-

denereignisses durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwen-

dete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radio-

aktive Isotope von Kernreaktoren. 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luftfahrzeuge 

1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Brand 

b) Blitzschlag 

c) Explosion, Verpuffung, Implosion 

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 
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2) Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eige-

ner Kraft auszubreiten vermag. Dies gilt nicht für sogenannte Sengschäden, welche mitversichert sind. 

Mitversichert sind auch Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, das sie einem Nutzfeuer oder der 

Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die 

Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 

3) Blitzschlag 

Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf Sachen.  

Überspannung- und Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen des Gebäudes sind nur versichert, wenn  

a) ein Blitz unmittelbar auf versicherte Gebäude oder auf über Erdgleiche befindliche sonstige versicherte Sachen auf dem  

Versicherungsort aufgetroffen ist oder 

b) am inneren Teil von versicherten Gebäuden Schäden durch Blitzschlag entstanden sind. 

c) Abweichend hiervon sind mitversichert Überspannungsschäden durch Blitz (z. B. Influenz, Induktion) oder durch sonstige 

atmosphärische Elektrizität an elektrischen Einrichtungen.  

4) Explosion  

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerris-

sen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im In-

nern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht er-

forderlich. 

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind auch Explosionsschäden durch das Vorhandensein konventioneller Kampfmit-

tel aus dem ersten und zweiten Weltkrieg mitversichert. 

5) Verpuffung 

Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen und Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung 

mit nur geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung. 

6) Implosion 

Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren 

Unterdruckes. 

7) Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind  

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben. 

b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schä-

den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen. Dieser Aus-

schluss gilt nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

8) Selbstbeteiligung 

Ein eventuell vereinbarter  Selbstbehalt je Versicherungsfall ergibt sich aus dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen. 

9) Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (§ 12 Nr. 1 b) versichert. Dies gilt nicht für Neubauten und 

kernsanierte Gebäude.  

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Neuwert (§ 12 Nr. 1 a) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nach-

weist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum 

von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß § 16 bleiben hiervon unberührt. 

§ 3 Leitungswasser 

1) Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläuchen 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen-,  oder Solarheizungsanlagen 

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen 
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dd) von Gasleitungen 

ee) von Schwimmbecken  

ff) von Zisternen 

gg) innenliegenden Regenrohren 

 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsver-

schlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wär-

mepumpen- oder  Solarheizungsanlagen 

cc) Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, Zisternenanlagen  und Lüftungsanlagen. 

 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen (tragend oder nichttragend) unterhalb der Bodenplatte 

nicht versichert. 

2) Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 

den  

a) Zuleitungsrohren der Wasserversorgung  

b) Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen  

c) Rohren von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen 

d) Rohren von Gasleitungen 

e) Rohren von Schwimmbecken  

f) Rohren von Zisternenanlagen 

soweit der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt  

g) Ableitungsrohren der Wasserversorgung  außerhalb versicherter Gebäude, soweit 

aa) diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen 

bb) der Versicherungsnehmer für diese Rohre die Gefahr trägt 

cc) die Reparaturkosten nicht durch das Versorgungsunternehmen oder sonstige Dritte zu tragen sind.  

Dies gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 

Die Entschädigung hierfür ist, soweit nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  je Versicherungsfall auf 3.000,- Euro begrenzt 

3) Nässeschäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

b) Das Leitungswasser muss  

aa) aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen 

bb) aus den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen 

cc) aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen 

dd) aus Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen 

ee) aus Wasserbetten, Aquarien, Zierbrunnen 

ff) aus Schwimmbecken 

gg) aus Zisternen 

hh) aus innenliegende Regenrohren 

ausgetreten sein. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,  sonstige wärmetragenden 

Flüssigkeiten und Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 

4) Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

aa) Regenwasser aus außen liegenden Fallrohren 
bb) Plansch- oder Reinigungswasser 
cc) Schwamm 
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen 

durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungswasserschäden durch ei-
nen hierdurch verursachten Rohrbruch 

ee) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch 
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach  Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch ver-

ursacht hat 
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gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 
hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes 
ii) Sturm, Hagel 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen. 

5) Selbstbeteiligung 

Ein eventuell vereinbarter  Selbstbehalt je Versicherungsfall ergibt sich aus dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen. 

6) Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (§ 12 Nr. 1 b) versichert. Dies gilt nicht für Neubauten und 

kernsanierte Gebäude.  

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Neuwert (§ 12 Nr. 1 a) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nach-

weist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum 

von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß § 16 bleiben hiervon unberührt. 

§ 4 Sturm, Hagel 

1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich ver-

sicherte Sachen befinden 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf 

Gebäude in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Ge-

bäuden, in denen sich versicherten Sache befinden, baulich verbunden sind 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem ver-

sicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind. 

2) Sturm  

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 

km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadensort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand 

oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versi-

cherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstan-

den sein können. 

3) Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

4) Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

aa) Sturmflut 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentü-

ren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen 

Gebäudeschaden darstellen 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung 

dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-

bruch). 

b) Nicht versichert sind Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen 

bb) Laden- und Schaufensterscheiben 
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5) Selbstbeteiligung 

Ein eventuell vereinbarter  Selbstbehalt je Versicherungsfall ergibt sich aus dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen. 

6) Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (§ 12 Nr. 1 b) versichert. Dies gilt nicht für Neubauten und 

kernsanierte Gebäude.  

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Neuwert (§ 12 Nr. 1 a) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nach-

weist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum 

von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß § 16 bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 5 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  

a) Innere Unruhen 

b) Böswillige Beschädigung 

c) Streik oder Aussperrung 

 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

1) Innere Unruhen 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ord-

nung störenden Weise in Bewegung geraten und unmittelbar Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. Dazu gehören 

auch unmittelbare Schäden durch Wegnahme bei Plünderungen in unmittelbarem Zusammenhang mit inneren Unruhen. 

2) Böswillige Beschädigung, Graffiti 

Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung,  Beschädigung oder Beeinträchtigung  von versicher-

ten Sachen durch Personen, die nicht Versicherungsnehmer, Pächter/Mieter, Eigentümer oder andere im Versicherungsort be-

rechtigt anwesende Personen sind. 

Als Graffiti gelten Schäden durch vorsätzliche Beschmutzung durch Fassadenmalereien an Gebäudeteilen von versicherten 

Sachen durch Personen, die nicht Versicherungsnehmer, Pächter/Mieter, Eigentümer oder andere im Versicherungsort be-

rechtigt anwesende Personen sind. 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden  

a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen 

b) an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach 

versicherten Schadens (siehe Nr. 2 Satz 1) an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion 

d) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl entstehen. 

3) Streik oder Aussperrung 

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 

großen Zahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer ver-

hältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. Versichert sind Schäden durch die unmittelbaren Handlungen der streikenden 

oder ausgesperrten Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an ver-

sicherten Sachen. 

4) Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäu-

den befindlichen Sachen. 

5) Besondere Kündigungsmöglichkeit 

Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung jederzeit schriftlich kündi-

gen. Die Kündigung wird 1 Woche nach Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so 

kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des Versicherers 

zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Bezüglich des Beitrages gelten die Bestimmungen des § 7 Allgemeiner Teil der Versiche-

rungsbedingungen. 

6) Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungs-

rechts beansprucht werden kann. 
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7)  Selbstbeteiligung 

Ein eventuell vereinbarter  Selbstbehalt je Versicherungsfall ergibt sich aus dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen. 

8) Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (§ 12 Nr. 1 b) versichert. Dies gilt nicht für Neubauten und 

kernsanierte Gebäude.  

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Neuwert (§ 12 Nr. 1 a) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nach-

weist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum 

von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß § 16 bleiben hiervon unberührt. 

§ 6 Fahrzeuganprall, Rauch / Ruß, Überschalldruckwellen 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen die durch 

a) Fahrzeuganprall 

b) Rauch / Ruß 

c) Überschalldruckwellen 

 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

1) Fahrzeuganprall 

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter Sachen durch Schienen-, Straßen- oder Wasserfahrzeuge, ihrer 

Teile oder Ladung, die nicht vom Versicherungsnehmer, Pächter/Mieter, Eigentümer der versicherten Gebäude oder deren Ar-

beitnehmern gelenkt werden.  

Nicht versichert sind Schäden durch Verschleiß. 

2) Rauch / Ruß  

Ein Schaden durch Rauch / Ruß liegt vor, wenn dieser plötzlich bestimmungswidrig aus den am Versicherungsort  befindlichen 

Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt.  

Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des Rauches/Rußes entstehen. 

3) Überschalldruckwellen 

Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgren-

ze durchflogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt. 

Mitversichert sind auch Druckwellenschäden, welche durch einen Hubschrauber, ohne Durchbrechen der Schallgrenze, verur-

sacht wurden. 

4) Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäu-

den befindlichen Sachen. 

5) Selbstbeteiligung  

Ein eventuell vereinbarter  Selbstbehalt je Versicherungsfall ergibt sich aus dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen. 

6) Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (§ 12 Nr. 1 b) versichert. Dies gilt nicht für Neubauten und 

kernsanierte Gebäude.  

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Neuwert (§ 12 Nr. 1 a) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nach-

weist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum 

von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß § 16 bleiben hiervon unberührt. 

§ 7 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 

1) Beschreibung des Versicherungsumfangs 

a) Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäude-

zubehör einschließlich unmittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeich-

neten Versicherungsgrundstück, sowie Garagen, gemäß der jährlich einzureichenden Meldung (Gebäudeliste) zum Stich-

tag 01.01 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.  

In die Meldung sind aufzunehmen: 

aa) Die genaue Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), falls nicht vorhanden die Flurbezeichnung gemäß 

Grundbucheintragung  
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bb) die Anzahl der Wohneinheiten, die Anzahl der Garagen  

cc) die Anzahl und Größe (Quadratmeter) der Gewerbeeinheiten sowie deren Nutzungsart 

dd) sowie ggf. die Angaben über Leerstände. 

Bei Hausverwaltungen sind die Gebäude laut jeweiliger Anmeldung versichert. 

b) Voraussetzungen: 

Es muss sich um Gebäude mit wohnwirtschaftlicher Nutzung, deren vorhandene Gewerbefläche nicht größer als 50%,  

bezogen auf die Gesamtnutzfläche des Gebäudes sein darf, handeln. Darüber hinaus werden Gewerbeeinheiten, die ein 

Wohneinheiten vergleichbares Risiko darstellen, bezüglich der Versicherbarkeit  wie Wohneinheiten behandelt.  

Vergleichbare Risiken sind 

aa) Büro- und Praxisräume (z. B. Reisebüros, Notare, Fahrschulen, Ärzte, Massagepraxen und Kosmetiksalons),  

bb) öffentliche Verwaltungen, Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, 

cc) Apotheken, zahntechnische Labore, Parfümerien, Drogerien, 

dd) Banken und Sparkassen. 

c) Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen 

sind. 

2) Definitionen 

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu 

Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen können. 

b) Gebäudebestandteile sind  in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre 

Selbständigkeit verloren haben. Dazu gehören insbesondere auch  

aa) alle Hauswasserversorgungen inklusive Zisternenanlagen 

bb) außen angebrachte Sachen, soweit der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt 

cc) Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind 

dd) Gas- und Öltanks 

ee) Heizungs- und Warmwasseranlagen 

ff) Schwimmbecken 

gg) Sanitäranlagen 

hh) Wandverkleidungen, Bodenbeläge 

ii) Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und Wärmezähler. 

c) Als Gebäudebestandteile gelten auch die Technischen Gebäudebestandteile. Dies sind 

aa) maschinelle Einrichtungen, Anlagen und Geräte, die Bestandteile von Gebäuden sind wie z. B. Heizungsanlagen, 

Klimaanlagen, Gas-, Elektro- und Fernsprechanlagen (ohne Endgeräte), Klingelanlagen, Aufzüge, Raumbelüftungs-

anlagen, Antennenanlagen, Einbruchmeldeanlagen 

bb) maschinelle Einrichtungen, Anlagen und Geräte von mitversichertem Zubehör  

cc) Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), wenn sie vom Benutzer nicht auswechselbar sind 

(z. B. Festplatten jeder Art). 

d) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude angebracht sind und 

der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen. Dazu gehören insbeson-

dere: 

aa) Brennstoffvorräte für Sammelheizungen 

bb) Gemeinschaftswaschmaschinen- und –trockner 

cc) Klingel- und Briefkastenanlagen 

dd) Müllboxen/Mülltonnen 

ee) Sachen, die künftig in das Gebäude eingefügt werden sollen (z.B. Vorräte an Fliesen, Bodenbelägen, Tapeten) 

ff) vom Mieter ausgebaute und innerhalb des Gebäudes eingelagerte versicherte Sachen (z.B. Einbaumöbel, Türen). 

e) Mitversichert sind weitere Grundstücksbestandteile.  

Als weitere Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbunde-

nen Sachen.  Dazu gehören insbesondere auch 

aa) Gemeinschaftsantennen, -satelliten und -beleuchtungsanlagen  

bb) Bänke 

cc) Carports 

dd) Fahrradunterstand, Fahrradständer 

ee) festmontierte Spielplatzeinrichtungen 

ff) Freisitz  

gg) Gartenkamine 

hh) Gas- und Öltanks 

ii) Gewächs- und Gartenhäuser 

jj) Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), 

kk) Hof- und Gehwegbefestigungen, 

ll) Hundehütten, -zwinger 

mm) Lampen 
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nn) Leuchtröhrenanlagen für Reklame 

oo) Markisen 

pp) Pavillons - fest installierte 

qq) Papierkörbe - fest installierte  

rr) Pergolen 

ss) Schaukästen, Vitrinen 

tt) Schilder, Transparente 

uu) Schuppen 

vv) Schutz- und Trennwände 

ww) Schwimmbecken, Whirlpools 

xx) Saunen 

yy) Ständer, Masten, elektrische Freileitungen, Fahnenstangen 

zz) Überdachungen 

aaa) Wäschespinnen, Wäsche- und Trockenstangen 

bbb) Wege- und Gartenbeleuchtungen 

ccc) Zisternen – und Brunnenanlagen 

3) Mitversichert sind betriebsfertige Anlagen der erneuerbaren Energien, wie: 

a) Fotovoltaikanlagen  

b) Solaranlagen, mit allen Rohren des Solarheizkreislaufes 

c) Wärmepumpenanlagen, mit allen Rohren der Wärmepumpenanlagen  

- mit  allen  notwendigen Komponenten, soweit sich diese auf dem Versicherungsgrundstück befinden und soweit sie be-

triebsfertig sind. Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und – soweit vorgesehen – nach be-

endetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betreib befindet. Eine spätere Unterbrechung 

der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie 

während eines Transports der Sache innerhalb des Versicherungsortes.  

- mit allen dazugehörigen Teilen soweit, sich diese auf dem Versicherungsgrundstück befinden, wie z.B.: Akkumulatoren, 

Befestigungselemente, Fundamente versicherter Sachen, Laderegler, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Module, Monta-

gesets, Montagerahmen, Speichereinheiten, Temperaturfühler, Trafos, Überspannungsschutzeinrichtungen, Verkabelung 

und Leitungen, Verteilerkästen,  Wechselrichter, Zähler aller Art.  

4) Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist,  

a) in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer 

auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung 

über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen. 

b) im Verfall befindliche sowie zum Abbruch bestimmte Gebäude. Als im Verfall befindlich gilt ein Gebäude, wenn der bauli-

che Zustand durch Abnutzung oder unterbliebene Instandsetzung oder Instandhaltung am Schadentag eine zweckbe-

stimmte Nutzung nicht mehr zulässt. 

5) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke auf dem das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Tei-

len sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder 

anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist. 

§ 8 Wohnungs- und Teileigentum 

1) Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Woh-

nungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern we-

gen deren Sondereigentums- sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Auf-

wendungen zu ersetzen. 

2) Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber 

einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftli-

chen Eigentums verwendet wird. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrauf-

wendungen zu erstatten. 

3) Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 

§ 9 Versicherte Kosten (Zusätzlich auf Erstes Risiko) 

1) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 

den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

b) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interes-

se zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 
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c) Die Entschädigung hierfür ist je Versicherungsfall auf  EUR 5.000.000,- begrenzt; dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnah-

men auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. 

Die Entschädigung für  nachstehend aufgeführte Kosten ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart und die Gefahr 

versichert ist, je Versicherungsfall auf insgesamt EUR 2.500.000,- begrenzt. 

2) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese 

den Umständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 

zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

3) Aufräumungs-, Abbruch- und Absperrkosten; Bewegungs- und Schutzkosten; Feuerlöschkosten 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 

a) Aufräumungs-, Abbruch- und Absperrkosten 

d. h. Kosten für das Aufräumen und den Abbruch versicherter  Sachen, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Res-

ten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten sowie die Kosten für das Ab-

sperren von Straßen, Wegen und Grundstücken, dies gilt auch dann, wenn die Gebäude gemäß § 7 Nr. 4 b) nicht versi-

chert sind, jedoch in der jeweiligen Gebäudeliste enthalten sind. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

d. h. Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten 

Sachen und von Sachen, welche durch einen anderen Vertrag gegen die selbe Gefahr versichert sind, andere Sachen 

bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für 

De- oder Remontage von Maschinen oder sonstiger Sachen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-

len oder für das Erweitern von Öffnungen; 

c) Feuerlöschkosten 

d. h. Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten 

nach Nr. 1 b, die nach jener Bestimmung nicht zu ersetzten sind.  

Dazu gehören auch freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandschutzbe-

kämpfung eingesetzt haben. Sie sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte. 

4) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 

 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen, 

d. h. Kosten für Abbruch, Bergung, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines Versi-

cherungsfalles durch auf dem Versicherungsort betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen 

und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 

5) Kosten für die Dekontamination von Erdreich   

a) Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer auf Grund behördlicher Anordnungen in 

Folge eines Versicherungsfalls entstehen um 

aa) Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder aus-

zutauschen 

bb) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten 

cc) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles 

wieder herzustellen. 

b) Die Aufwendungen gemäß a) werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 

aa) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen war  

und 

bb) eine Kontaminierung betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist 

cc) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne Rück-

sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. 

c) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendun-

gen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar 

ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach 

nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 

d) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-

rungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

e) Kosten gemäß a) gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 9 Nr. 3 a)  
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6) Sachverständigenkosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden EUR 25.000,- übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungs-

nehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens. 

7) Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Der Versicherer ersetzt die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen, wenn durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine 

Gefahr innerhalb und/oder außerhalb des Versicherungsortes entsteht, zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer auf 

Grund gesetzlicher und öffentlich/rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist.  

8) Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte 

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, 

Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern eines versicherten Ge-

bäudes, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter 

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist 

b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes Gebäude einzudringen. 

c) Ein Leistungsanspruch besteht nur, sofern nicht aus einer bestehenden  Versicherung Ersatz geleistet werden kann 

(subsidiäre Deckung). 

9) Hotel- oder ähnliche Unterbringungskosten 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne 

Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn das versicherte Gebäude bzw. die Wohnung unbewohnbar wurde und dem Ver-

sicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu dem 

Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen.  

Die Entschädigung ist hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, je Versicherungsfall pro Tag auf EUR 100;- be-

grenzt. 

Ein Leistungsanspruch besteht nur, sofern nicht aus einer bestehenden Versicherung Ersatz geleistet werden kann (subsidiäre 

Deckung). 

10) Rückreisekosten aus dem Urlaub / Dienstreise 

Der Versicherer ersetzt die Fahrtkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines  Versicherungsfalles in voraussichtlicher 

Schadenhöhe von mindestens 5.000.- Euro  vorzeitig seine Urlaubs- / Dienstreise abbricht und an den Schadensort reist.  

Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der 

Dringlichkeit der Reise an den Schadensort. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  je Versicherungsfall auf EUR 2.500,- begrenzt. 

Ein Leistungsanspruch besteht nur, sofern nicht aus einer bestehenden Versicherung Ersatz geleistet werden kann (subsidiäre 

Deckung). 

11) Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz 

versicherter Sachen, wenn nach einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen Schutz- und Sicherungs-

einrichtungen, Öffnungen vorläufig verschlossen werden müssen (z.B. Notverschalungen, Notverglasungen). 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  je Versicherungsfall auf EUR 1.000.000,- begrenzt 

12) Gärtnerische Anlagen 

Der Versicherer ersetzt  die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen Kosten für die Wiederherstellung und/oder Wieder-

bepflanzung gärtnerischer Anlagen auf dem Versicherungsort. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  je Versicherungsfall auf EUR 5.000,- begrenzt. 

13) Wiederherstellungskosten für individuelle Programme, Daten und Datenträger  

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Wiederherstellung oder Reproduktion 

vom Versicherungsnehmer selbst oder in seinem Auftrag erstellten individuelle Programme, individuelle Daten und individuelle 

Datenträger. Soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht innerhalb von zwei Jahren seit Eintritt des Versiche-

rungsfalles sichergestellt wird, leistet der Versicherer Entschädigung nur in Höhe des Materialwertes. 

Der Verlust oder die Zerstörung von Kopierschutz (Dongles) ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen; 

Die Entschädigung hierfür ist wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, je Versicherungsfall auf EUR 5.000,- begrenzt 

Ein Leistungsanspruch besteht nur, sofern nicht aus einer bestehenden Versicherung Ersatz geleistet werden kann (subsidiäre 

Deckung). 

14) Regiekosten: 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Koordinierung der Schadenbeseiti-

gung: 

Bei einer Schadenhöhe von über EUR 5.000,-,  wenn mindestens 3 unterschiedliche Gewerke betroffen sind  ersetzt der Versi-

cherer 3% der Entschädigungssumme, maximal jedoch EUR 1.500,- 

Der Versicherer ersetzt diese Regiekostenpauschale grundsätzlich nur für Schäden, bei deren Behebung kein Gutachter, Ar-

chitekt oder betriebsfremder Bauleiter eingebunden war. 
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15) Aufwendungen für den Bruch von Armaturen (z.B. Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern und Venti-

len) 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, innerhalb von versicherten Gebäuden, versicherte 

Bruchschäden gemäß § 3 1) a) an Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern, Ven-

tilen etc.). 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  auf EUR 500,- begrenzt. 

16) Aufwendungen für den Austausch von Armaturen (z.B. Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermes-

sern und Ventilen) 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, die Aufwendungen für den Austausch von Armaturen 

(z.B. Wasser- und Absperrhähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern, Ventilen etc.), der infolge eines Versicherungsfal-

les nach § 3 im Bereich der Rohrbruchstelle, innerhalb von versicherten Gebäuden, notwendig wird. Ausgeschlossen sind 

Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, auf EUR 500,- begrenzt. 

17) Leckortungskosten bei nicht versicherten Schäden 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, die Kosten für die Ursachensuche bei an versicherten 

Gebäuden festgestellter Nässe, auch dann, wenn sich durch die Untersuchung herausstellen sollte, dass kein Rohrbruch ge-

mäß § 3 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegt. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, auf EUR 500,- begrenzt. 

18) Wasserverlust / Gasverlust 

Der Versicherer ersetzt die in Folge eines ersatzpflichtigen Leitungswasserschadens (§ 3) entstandenen Kosten durch Wasser-  

und / oder Gasverlust,  

Die Entschädigung hierfür ist je Versicherungsfall auf EUR 6.000,- begrenzt. 

Ein Leistungsanspruch besteht nur, sofern nicht aus einer bestehenden Versicherung Ersatz geleistet werden kann (subsidiäre 

Deckung). 

19) Aufwendungen für die Beseitigung von Rohrverstopfungen. 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, die Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von 

versicherten Rohren innerhalb versicherter Gebäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  je Versicherungsfall auf EUR 500,- begrenzt. 

Die Jahreshöchstentschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist auf EUR 20.000,- begrenzt. 

20) Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter-/abgeknickter Bäume infolge eines Versicherungsfalles 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Sturm/Hagel versichert ist, die notwendigen Aufwendungen für das Entfernen, den 

Abtransport und die Entsorgung von Bäumen auf dem Versicherungsort, 

a) die durch Sturm/Hagel (siehe § 4) umgestürzt sind  

b) deren Stämme durch Sturm/Hagel (siehe § 4) abgeknickt sind oder  

c) die auf behördliche Anordnung nach einem Sturm/Hagel (siehe § 4) entsorgt werden müssen. 

Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  je Versicherungsfall auf EUR 10.000,- begrenzt. 

21) Bisse von wildlebenden Nagetieren 

 

Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Beseitigung von Verbissen von wildlebenden Nagetieren an elektrischen Leitungen 

und elektrischen Anlagen innerhalb versicherter Gebäude. Folgeschäden aller Art, z.B. durch Fehlen elektrischer Spannungen, 

fallen nicht unter den Versicherungsschutz. 

Die Jahreshöchstentschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist auf EUR 5.000,- begrenzt. 

22) Diebstahl von außen angebrachten Sachen 

Schäden an außen angebrachten Sachen durch einfachen Diebstahl. Dies gilt nur, soweit der Versicherungsnehmer für diese 

Sachen die Gefahr trägt. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, je Versicherungsfall auf EUR 1.000,- begrenzt. 

23) Schäden im Zusammenhang mit der Fehlfunktion von Rauchmeldern 

Versichert sind Kosten 

- für die Beseitigung von Beschädigungen an versicherten Gebäuden, die dadurch entstanden sind, dass sich Einsatzkräfte 

oder Beauftragte der Verwaltung gewaltsam Zugang in ein Gebäude bzw. zu einer Wohnung verschafft haben, 

 

- die die Feuerwehr dem Versicherungsnehmer aufgrund des Fehlalarmes in Rechnung stellt, 

weil ein installierter DIN-Norm- Rauchmelder durch Fehlfunktion Alarm ausgelöst hat. 

 

Die Entschädigung ist auf 2.000 EUR begrenzt je Schadenfall (Höchstentschädigung). 
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§ 10 Mehrkosten 

1) Beschreibung der versicherten Leistung 

a) Der Versicherer ersetzt die in Folge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von Verände-

rungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger ge-

nehmigungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. Der 

Versicherer ersetzt auch, sofern Mietausfall mitversichert ist, den hierdurch vergrößerten Mietausfallschaden. 

Mitversichert sind auch Mehrkosten durch behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es untersagen, verwert-

bare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen zu verwerten. Die Entschädigung hierfür ist jedoch be-

grenzt mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache 

zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten. 

b) Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen durch Beschränkung der vorgenannten Art, die  im Zuge der Wiederher-

stellung entstehen und deren Ursache in der Zeit zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen Wie-

derherstellung liegt. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten 

nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden wären. 

c) Der Versichere ersetzt  auch die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versiche-

rungsfalles und der Wiederherstellung. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, 

sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden 

wären. 

d) Der Versicherer ersetzt die in Folge eines Versicherungsfalls tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbe-

schaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung 

oder Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte in folge Technologiefortschritts nicht möglich oder unwirt-

schaftlich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache 

in Art und Güte möglichst nahe kommt. 

e) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum aktuel-

len Neubauwert erstattet. 

f) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund behördlicher Wiederaufbaube-

schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, 

in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

g) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden betroffenen Gebäudeteile.  

2) Definitionen 

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art 

und Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der unter Berücksichtigung der Nr. 1 a), b) und e) entstehen 

wird. 

3) Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von 

aa) Betriebsbeschränkungen 

bb) Kapitalmangel 

cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden. 

b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin 

ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise unter-

sagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige 

Behörde noch keinen entsprechenden Verwaltungsakt erlassen hat. 

4) Entschädigungsgrenze 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, auf EUR 2.500.000,- begrenzt. 

§ 11 Mietausfall, Mietwert 

1) Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungs-

falles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der 

Versicherungsnehmer selbst bewohnt bzw. vom Versicherungsnehmer unentgeltlich an Dritte überlassen wurden und die 

infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf ei-

nen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

c) Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften (z.B.: Wiederaufbaubeschrän-

kungen) verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert. 
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2) Haftzeit 

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens je-

doch für 30 Monate , wenn nicht ein anderer Zeitraum vereinbart ist, seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht 

schuldhaft verzögert. 

3) Gewerblich genutzte Räume 

Versichert ist auch der Mietausfall von gewerblich genutzten Räumen.  

4) Mitversichert ist: 

a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens 

Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg-

falt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeit-

punkt hinaus für die Dauer von 3 Monaten ersetzt, höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit. 

b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des Schadens 

War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer die 

Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis 

zum Ablauf der Haftzeit gezahlt. 

§ 12 Versicherungssumme, Versicherungswert 

Grundlage der Versicherungswertbestimmung: 

Grundlage sind die Wohn- und Gewerbeeinheiten bzw. Garagenplätze. Es gilt eine Mindestprämie von 2 Einheiten. 

Je angefangene 200 qm Wohn- und Nutzfläche einer jeden Wohnung entsprechen einer Wohneinheit. Je angefangene 100 qm 

Gewerbefläche eines Gewerbebetriebes entsprechen einer Gewerbeeinheit.  

Bei Einfamilienhäusern entsprechen je angefangene 100 qm Wohn- und Nutzfläche einer Wohneinheit. Einliegerwohnungen bzw. 

Gewerbebetriebe werden gesondert hinzu gerechnet.  

1) Versicherungsumfang  

a) Neubauwert für Gebäude und Neuwert 

Versichert ist der ortsübliche Neubauwert der im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude zum Zeitpunkt  des Versi-

cherungsfalls. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

Für mitversicherte Gebäudebestandteile, Gebäudezubehör und Grundstücksbestandteile, ist der Neuwert versichert. 

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen in gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzube-

schaffen oder sie neu herzustellen. Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (Nr. 2). 

Wenn sich durch bauliche Maßnahmen ein der Prämienberechnung zugrundeliegender Umstand (Anzahl Wohn-, Gewer-

be- oder Garageneinheiten, Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und/ oder sonstige vereinbarte Merkmale) innerhalb der 

Versicherungsperiode werterhöhend verändert,  besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch inso-

weit Versicherungsschutz. 

b) Zeitwert 

Versichert ist der Zeitwert, falls vertraglich oder nach den Bestimmungen dieser Versicherungsbedingungen die Versiche-

rung nur zum Zeitwert vereinbart ist. Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug ent-

sprechend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten Zustand; 

c) Gemeiner Wert 

Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet sind, ist nur noch der erzielbare Verkaufspreis 

ohne Grundstücksanteile versichert (gemeiner Wert). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn die Ge-

bäude für ihren Zweck nicht mehr zu verwenden sind. Sinngemäß Gleiches gilt für mitversicherte Gebäudebestandteile, 

Gebäudezubehör und Grundstücksbestandteile. 

2) Ermittlung und Anpassung der Prämie  

a) Ermittlung der Prämie 

Grundlagen der Ermittlung der Prämie sind die vereinbarten Merkmale (z.B. Anzahl Wohn-, Gewerbe- oder Garagenein-

heiten /Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung, Nutzung oder sonstige vereinbarte Merkmale), die für die 

Prämienberechnung erheblich sind sowie der Anpassungsfaktor (Nr. 2b). Die Grundprämie errechnet sich aus der Anzahl 

der Wohn- und/oder Gewerbeeinheiten, Anzahl der Garagen oder sonstige vereinbarte Merkmale,  multipliziert mit der 

Prämie je Anzahl der Wohn- und/oder Gewerbeeinheiten, Anzahl der Garagen oder sonstige vereinbarte Merkmale. Die 

jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch Multiplikation der vereinbarten Grundprämie  mit dem Anpas-

sungsfaktor. 

b) Anpassung der Prämie  

aa) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemäß der Erhöhung oder 

Verminderung des Anpassungsfaktors.  
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bb) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr 

beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des 

Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte 

Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei 

dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Pro-

zent berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. 

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst 

abgerundet. 

cc) Bei der Berechnung des Prozentsatzes, um den sich der Anpassungsfaktor ändert, werden auch sämtliche Anpas-

sungen seit Vertragsbeginn, die aufgrund von einem oder mehreren Widersprüchen des Versicherungsnehmers 

(siehe c) unterblieben sind, berücksichtigt. Eine nur teilweise Berücksichtigung unterbliebener Anpassungen ist nicht 

möglich. 

Der Versicherungsnehmer wird damit so gestellt, als ob seit Vertragsbeginn keinerlei Widersprüche erfolgt wären. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die 

Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist 

genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. In diesem Fall wird bei Eintritt eines Versi-

cherungsfalles die Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall) nur anteilig gezahlt.  Über den jeweils geltenden 

Anteil wird der Versicherungsnehmer informiert. 

d) Nachträgliche Änderung eines Prämienmerkmales 

aa) Ändert sich nachträglich ein der Prämienberechnung zugrunde liegender Umstand und würde sich dadurch eine hö-

here Prämie ergeben, kann der Versicherer die höhere Prämie ab Anzeige der Änderung verlangen.  

bb) Fallen Umstände, für die eine höhere Prämie vereinbart ist, nachträglich weg, ist der Versicherer verpflichtet, die 

Prämie zu dem Zeitpunkt herabzusetzen, zu dem er hiervon Kenntnis erlangt hat. Das gleiche gilt, soweit solche 

prämienrelevante Umstände ihre Bedeutung verloren haben oder ihr Vorliegen vom Versicherungsnehmer nur irr-

tümlich angenommen wurde. 

§ 13 Entschädigungsberechnung 

1) In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung sind im Versicherungsfall Grundlage der Entschä-

digungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten für das im Versicherungsvertrag in seiner konkreten 

Ausgestaltung (Anzahl Wohn-, Gewerbe- oder Garageneinheiten, Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung 

oder sonstiger vereinbarter Merkmale, die für die Beitragsberechnung erheblich sind) beschriebene Gebäude (einschließ-

lich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten in der im Versiche-

rungsvertrag beschriebenen konkreten Ausgestaltung (Anzahl Wohn-, Gewerbe- oder Garageneinheiten, Fläche Gebäu-

detyp, Bauausführung und -ausstattung oder sonstiger vereinbarter Merkmale, die für die Beitragsberechnung erheblich 

sind) bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen  Wertminderung, 

höchstens jedoch die ortsüblichen Widerherstellungskosten 

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und 

Güte im neuwertigen Zustand.  

d) Restwerte werden angerechnet. 

2) In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls abzüglich deren Wertminderung durch Alter 

und Abnutzung 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Ver-

sicherungsfalls zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchsten jedoch der Zeitwert 

bei Eintritt des Versicherungsfalls 

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und 

Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich deren Wertminderung durch Alter und Abnut-

zung. 

d) Restwerte werden angerechnet. 

3) Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert (§ 12 Nr. 1 c) 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrun-

delegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner Wert) entschädigt. Sinngemäß Gleiches gilt für 

mitversicherte Gebäudebestandteile, Gebäudezubehör und Grundstücksbestandteile. 

4) Angezeigte bauliche Veränderungen 

Für die Höhe der Entschädigung werden die nach Vertragsschluss gemäß (§ 12 Nr. 1) angezeigten Veränderungen an den 

versicherten Gebäuden berücksichtigt. 

5) Unterversicherungsregelung für die Gebäude- und Mietverlustversicherung 
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Sind die angezeigten / gemeldete Wohn-/Gewerbeeinheiten sowie Garageneinheiten erheblich geringer als die tatsächliche 

unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles vorhandene Anzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten sowie die Anzahl der Gara-

geneinheiten (Unterversicherung), so wird die Entschädigung  in dem Verhältnis der angezeigten / gemeldeten Anzahl der 

Wohn-/Gewerbeeinheiten sowie die Anzahl der Garageneinheiten  zur tatsächliche unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-

falles vorhandenen Anzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten sowie die Anzahl der Garageneinheiten  nach folgender Berech-

nungsformel gekürzt:  

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der angezeigten / gemeldeten Anzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten sowie die 

Anzahl der Garageneinheiten  dividiert durch  tatsächliche unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles Anzahl der Wohn-

/Gewerbeeinheiten sowie die Anzahl der Garageneinheiten  

Bestimmungen hinsichtlich Entschädigungsgrenzen bzw. Selbstbehalten bleiben hiervon unberührt. 

 

6) Versicherte Kosten 

Die versicherten Kosten (§ 9) sind jeweils zusätzlich auf Erstes Risiko bis zur hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze mit-

versichert. 

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Be-

rücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

 

7) Mietausfallversicherung 

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit. 

8) Mehrwertsteuer 

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, 

wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (§§ 9 und 10) und des versicherten Mietausfalls bzw. Miet-

werts (§ 11) gilt a) entsprechend. 

9) Entschädigung bei Widerspruch gegen Prämienanpassung 

Widerspricht der Versicherungsnehmer einer Erhöhung der Prämie (§ 12 Nr. 2 c), die vor Eintritt des Versicherungsfalles hätte 

wirksam werden sollen, wird die Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, wie sich der zuletzt berechnete Jahresbeitrag zu 

dem Jahresbeitrag verhält, den der Versicherungsnehmer ohne Widerspruch gegen jede seit Vertragsbeginn erfolgte Anpas-

sung zu zahlen gehabt hätte. 

10) Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

In der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den 

Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestim-

mung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht 

möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland wiederhergestellt werden. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die 

auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicher-

ten Sachen verwendet. 

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), b) und c) abzüglich der Wertminderung durch Alter 

und Abnutzung 

11) Entschädigung bei Leerstand von Gebäuden 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (§ 12 Nr. 1 b) versichert. Dies gilt nicht für Neubauten und 

kernsanierte Gebäude.  

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Neuwert (§ 12 Nr. 1 a) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nach-

weist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum 

von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß § 16 bleiben hiervon unberührt. 

hiervon unberührt. 

12) Selbstbehalte 

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den für diese Position vereinbarten Selbstbe-

halt gekürzt. 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1) Fälligkeit der Entschädigung 
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a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-

schlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-

chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer ge-

genüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt 

hat. 

2) Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die 

Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt o-

der wiederbeschafft worden ist. 

3) Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb  eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzei-

ge des Schadens zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Ver-

sicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber 

dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), min-

destens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

4) Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-

dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

5) Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus An-

lass dieses Versicherungsfalles noch läuft 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht 

erfolgte. 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

1) Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sach-

verständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2) Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-

den. 

3) Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, 

kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachver-

ständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-

rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadensort zuständige Amtsgericht ernennen las-

sen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder 

mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern an-

gestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Ob-

mann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 

sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadensort zuständige 

Amtsgericht ernannt. 

4) Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
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a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem 

Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten 

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert. 

5) Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-

ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-

bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Ent-

scheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-

wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen 

berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-

digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6) Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-

gen beide Parteien je zur Hälfte. 

 

7) Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

§ 16 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-

schriften 

1) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, 

sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 

bb) sowie vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beeinträchtigen 

die Entschädigungspflicht nicht.  

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten  auf 

dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt,  gelten, soweit sie durch zwingende technische Gründe veranlasst 

sind und bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte Sorgfalt beachtet wird, nicht als Verstoß gegen obige Sicherheits-

vorschriften. 

Abweichungen, die Dauer von vier Monaten überschreiten, gelten jedoch nicht mehr als vorübergehend. 

b) Sicherheitsvorschriften / vertragliche Obliegenheiten 

Als vertraglich sind Obliegenheiten vereinbart: 

Der Versicherungsnehmer hat 

aa) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte 

Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu las-

sen 

bb) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrollieren (mindestens 1 Mal 

wöchentlich) und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 

halten 

cc) der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder 

dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

2) Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich 

oder telefonisch – anzuzeigen. 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuho-

len, wenn die Umstände dies gestatten. 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen 

mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-

nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; dies gilt nicht für 

sogenannte Graffitischäden. Diese müssen erst ab einer Schadenhöhe von EUR 500,- der Polizei angezeigt werden. 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
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gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 

Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 

dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 

aufzubewahren. 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur 

Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie 

jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ge-

statten. 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 

Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3) Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 

der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag schriftlich fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-

genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-

pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nicht-

vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-

liegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 17 Gefahrerhöhung (Gefahrerhöhende Umstände) 

1) Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vor-

handenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Scha-

dens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, gelten nicht als 

Gefahrerhöhung. Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und  Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Re-

paraturarbeiten auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, gelten, soweit sie durch zwingende technische 

Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte Sorgfalt beachtet wird, nicht als Gefahrerhö-

hung. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn  

aa) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat  

bb) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird  

cc) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt 

wird oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen 

dd) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) und b) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-

ständen als mitversichert gelten soll. 

2) Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers kei-

ne Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhö-

hung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich in Textform anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versi-

cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3) Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag schriftlich fristlos 

kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor-

liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

schriftlich kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhal-

tung einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen. 
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b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-

sprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absiche-

rung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 

Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist schriftlich kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Ver-

sicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4) Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 

Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 

der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflich-

ten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 

Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-

rungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Mo-

nat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 

der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 

fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 

die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-

rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und ei-

ne Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen 

entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen 

1) Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei 

Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-

tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versi-

cherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

2) Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

schriftlich zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Ver-

sicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-

rungsperiode in Schriftform zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Er-

werbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 

3) Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als 

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, 

dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 

war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 

für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

§ 19 Vertragskündigung bei angemeldeten Grundpfandrechten 

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-

rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeu-

ges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen 

hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war 



37 

oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im 

Versicherungsfall. 

§ 20 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1) Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungs-

pflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-

nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so wird sich der Versicherer nicht auf den Einwand 

der groben Fahrlässigkeit berufen.    

Die gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten sowie die Bestimmungen über deren Verletzung bleiben hiervon unbe-

rührt 

2) Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, 

die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Be-

truges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen 

 

§ 21 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1) Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien das Versicherungsverhältnis für das vom Schaden 

betroffene Risiko kündigen. Der gegebenenfalls für  andere Risiken bestehende Vertrag läuft für diese anderen Risiken weiter. 

Siehe hierzu dann § 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung 

oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.  

2) Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-

rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-

fenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3) Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird drei Monate nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 22 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. Dies gilt auch für 

die Bestimmungen des „Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen“. 

§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 

1) Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 

schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-

ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2) Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versi-

cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-

cherungsnehmers verlangen. 

3) Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versiche-

rung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag 

Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Inte-

resse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 

Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 

ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 

Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 
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§ 24 Rohbauversicherung 

Für Neubauten gilt bis zur Bezugsfertigkeit, jedoch maximal bis zu 24 Monaten, prämienfreie Feuerversicherung. Die Feuerversi-

cherung von Neubauten umfasst auch die zum Bau bestimmten, sich auf dem Bauplatz oder in seiner unmittelbaren Nähe lagern-

den Baustoffe, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.  

Bei der Versicherung von Hausverwaltungen muss die Bezugsfertigkeit gemeldet werden. 

§ 25  Vorsorgeversicherung  

1) Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ohne besondere Anmeldung, auch neu hinzukommen-

de Wohn- und Gewerbeeinheiten.  Bei Neuerwerbungen beginnt der Versicherungsschutz mit der Eintragung im Grundbuch. 

Sofern vor der Eintragung im Grundbuch bereits ein Versicherungsinteresse seitens des Versicherungsnehmers vorliegt we-

gen nicht oder nicht ausreichend vorhandenem Versicherungsschutz, gilt Deckung im Rahmen dieses Vertrages. Andere Ver-

sicherungen gehen voran. 

2) Veränderungen im versicherten Bestand gemäß Nr. 1 bleiben im Jahr der Veränderung prämienmäßig unberücksichtigt.  

3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jeweils zum 1.1. eines jeden Jahres ein Verzeichnis dieser Grundstücke unter Anga-

be 

a) der Anschrift  

b) der Wohneinheiten und Garagen  

c) Art und Größe (in m²) der gewerblichen Nutzung bezogen auf das jeweilige Gebäude/Grundstück  

innerhalb einer Frist von einem Monat einzureichen. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so erlischt 

der Versicherungsschutz für hinzugekommene Einheiten des Vorjahres ab Beginn. Der Vertrag wird dann zum Stand des 01.01. 

des Vorjahres fortgeführt. Die Regelungen Nrn. 1 bis 3 gelten nicht bei der Versicherung von Hausverwaltungen. 
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B 2 Besondere Bedingungen für die Versicherung von Rückstauschäden (DC-BB-Rückstau 2012) 
Sofern beantragt bzw. angeboten: 

 
§ 1  Vertragsgrundlage 
§ 2  Versicherte Gefahr und Schäden für Rückstau 
§ 3  Besondere Obliegenheiten 
§ 4  Selbstbeteiligung 
§ 5  Kündigung 
§ 6  Wartezeit 
§ 7  Beendigung des Hauptversicherungsvertrages  
§ 8  Jahreshöchstentschädigung 
§ 9  Leerstandsregelung 

______________________________________________________________________________________________________ 

§ 1 Vertragsgrundlage 

Es gelten, soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist,  folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag:  
1) Allgemeine Versicherungsbedingungen. 

2) Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) 

§ 2 Versicherte Gefahr und Schäden für Rückstau 

Versicherungsfall 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Rückstau zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen. 
Ein Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Wit-
terungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das 
Gebäude eindringt. 

§ 3 Besondere Obliegenheiten 

1) Zur Vermeidung von Rückstauschäden hat der Versicherungsnehmer 

a) die Abflussleitungen, sofern er hierfür die Gefahr trägt, auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten. 

b) Rückstausicherungen, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt, gemäß der jeweils geltenden Landes-

bauordnung stets funktionsbereit zu halten. 

2) Folgen der Obliegenheitsverletzung: 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in B 1, § 16 Nr. 3  DC-VGB 
2017 Wohneinheitenmodell beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. 

§ 4 Selbstbeteiligung  

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. 
Vereinbarte Selbstbeteiligung:  EUR 1.000,-. 

§ 5 Kündigung  

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung von Rückstauschä-
den kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsneh-
mer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
Bezüglich des Beitrages gelten die Bestimmungen des § 7 Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen. 

§ 6 Wartezeit 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von  1 Monat  ab Versicherungsbeginn (Wartezeit) oder nach Ablauf von 1 Monat  
nach Eingang des Antrages bei der Domcura AG, frühestens dann jedoch zum vereinbarten Versicherungsbeginn.  
Diese Regelung entfällt, soweit Versicherungsschutz gegen Rückstauschäden über einen anderen Vertrag bestanden hat und der 
Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird. 

§ 7 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

Mit Beendigung  des Hauptversicherungsvertrages (B 1, DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell)  erlischt auch die Versicherung von 
Rückstauschäden. 

§ 8 Jahreshöchstentschädigung 

Die Jahreshöchstentschädigung ist pro Versicherungsjahr auf je versichertes Gebäude mit EURO 2.500.000,-- begrenzt. 

§ 9 Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (B1, § 12 Nr. 1 b  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) versi-
chert. Dies gilt nicht für Neubauten und kernsanierte Gebäude.  
Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 
Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  
Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 
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Der Versicherungsschutz zum Neuwert (B 1, § 12 Nr. 1 a  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) bleibt jedoch erhalten, wenn der 
Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfris-
tig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  
Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß B1 § 16  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell 
bleiben hiervon unberührt. 
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B 3  Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (DC-BBWE 2012) 

Sofern beantragt bzw. angeboten: 

 
§ 1 Vertragsgrundlage 
§ 2  Versicherte Gefahren und Schäden 
§ 3  Überschwemmung 
§ 4  Erdbeben 
§ 5  Erdfall 
§ 6  Erdrutsch 
§ 7  Schneedruck 
§ 8  Lawinen 
§ 9  Vulkanausbruch 
§ 10  Nicht versicherte Schäden 
§ 11  Besondere Obliegenheiten 
§ 12  Selbstbeteiligung 
§ 13  Kündigung 
§ 14  Wartezeit 
§ 15  Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 
§ 16  Jahreshöchstentschädigung 
§ 17  Leerstandsregelung 

_______________________________________________________________________________________________________ 

§ 1 Vertragsgrundlage 

Es gelten, soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist,  folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag:  

1) Allgemeine Versicherungsbedingungen 

2) Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  

1) Überschwemmung  
2) Erdbeben  
3) Erdfall, Erdrutsch  
4) Schneedruck, Lawinen  
5) Vulkanausbruch  

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen 

§ 3 Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit  Oberflächenwasser durch 

1) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern, 

2) Witterungsniederschläge 

3) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von 1) oder 2) 

§ 4 Erdbeben 

1) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst 

wird. 

2) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass  

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im 

einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder  

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein 

kann. 

§ 5 Erdfall 

1) Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. 

2) Nicht versichert sind Schäden durch ungenügende Verdichtung des Untergrundes vor Baubeginn oder fehlerhafte Grün-

dungsvarianten (zum Beispiel Flächengründung statt Pfahlgründung bei plastischen Bodenarten). 

§ 6 Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

§ 7 Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen 
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§ 8 Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwel-

le. 

§ 9 Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen 

oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen. 

§ 10 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind 

1) Schäden an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren 

Zweck nicht benutzbar sind. 

2) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen - Schäden durch 

a) Sturmflut 

b) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe § 3 DC-BBWE 2012). 

§ 11 Besondere Obliegenheiten 

1) Zur Vermeidung von Überschwemmungsschäden hat der Versicherungsnehmer  

a) die Abflussleitungen, sofern er hierfür die Gefahr trägt, auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten. 

b) Rückstausicherungen, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt, gemäß der jeweils geltenden Landes-

bauordnung stets funktionsbereit zu halten. 

2) Folgen der Obliegenheitsverletzung: 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in B 1, § 16 Nr. 3  DC-VGB 

2017 Wohneinheitenmodell  beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-

tungsfrei. 

§ 12 Selbstbeteiligung  

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 

gekürzt. Vereinbarte Selbstbeteiligung:  EUR 1.000,-. 

§ 13 Kündigung 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementar-

schäden kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufen-

den Versicherungsjahres wirksam wird. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungs-

nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kün-

digen. Bezüglich des Beitrages gelten die Bestimmungen des § 7 Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen. 

§ 14  Wartezeit 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von  1 Monat  ab Versicherungsbeginn (Wartezeit) oder nach Ablauf von 1 Monat  

nach Eingang des Antrages bei der Domcura AG, frühestens dann jedoch zum vereinbarten Versicherungsbeginn. Diese Regelung 

entfällt, soweit Versicherungsschutz gegen weitere Elementarschäden über einen anderen Vertrag bestanden hat und der Versiche-

rungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird. 

§ 15 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (B 1 Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017 

Wohneinheitenmodell) erlischt auch die Versicherung weiterer Elementarschäden. 

§ 16 Jahreshöchstentschädigung 

Die Jahreshöchstentschädigung ist pro Versicherungsjahr auf je versichertes Gebäude mit EURO 2.500.000,-- begrenzt. 

§ 17 Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (B1, § 12 Nr. 1 b  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) versi-

chert. Dies gilt nicht für Neubauten und kernsanierte Gebäude. Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schaden-

zeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird. Wohn- bzw. Gewerbeein-

heiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. Der Versicherungsschutz zum Neuwert 

(B 1, § 12 Nr. 1 a  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nach-

weist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von 

mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig. Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß 

B1, § 16  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell bleiben hiervon unberührt. 
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B 4  Besondere Bedingungen für die Versicherung von Glasbruchschäden (DC-BB-Glas 2012) 
Sofern beantragt bzw. angeboten: 

§ 1  Vertragsgrundlagen 
§ 2  Versicherte und nicht versicherte Gefahr; Versicherungsfall 
§ 3  Versicherte und nichtversicherte Sachen 
§ 4  Versicherte Kosten (zusätzlich auf Erstes Risiko) 
§ 5  Selbstbeteiligung 
§ 6  Versicherungswert 
§ 7  Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 
§ 8  Leerstandsregelung 

_______________________________________________________________________________________________________ 

§ 1  Vertragsgrundlage 

Es gelten, soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist,  folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag:  

1) Allgemeine Versicherungsbedingungen  

2) Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) 

§ 2  Versicherte und nicht versicherte Gefahr, Versicherungsfall 

1) Versicherte Gefahr; Versicherungsfall 

Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 3), die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.  

2) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Muschelausbrüche) 

bb) Undicht werden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen, dies gilt nicht, wenn gleichzeitig ein 

ersatzpflichtiger Bruchschaden an dieser Scheibe vorliegt. 

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 

bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus 

cc) Sturm, Hagel 

dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch 

entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz besteht.  

§ 3  Versicherte und nicht versicherte Sachen in der Glasversicherung  

1) Pauschal sind nachfolgend bezeichneten Sachen versichert: 

Gebäudeverglasungen der versicherten Gebäude: 

 

alle mit dem Gebäude fest verbundenen Außen- und Innenscheiben ( z.B.:  Glas- oder Kunststoffscheiben von Fenstern, Tü-

ren, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, Dusch-

kabinen), inklusive Scheiben, die dem allgemeinen Gebrauch dienen (z.B. in Treppenhäusern, Gemeinschaftskellern und Bo-

denräumen, von Windfängen und Wetterschutzvorbauten), und zwar 

a) fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Spiegel und Platten aus Glas oder transparentem Kunststoff 

b) Blei-, Messing-, Elektrolyt-, Eloxalverglasungen 

c) Profilbaugläser 

d) Glasbausteine 

e) Betongläser 

f) Dachverglasungen 

g) Lichtkuppeln 

h) Synthetisches Glas aus Acryl 

i) transparentes Glasmosaik 

j) Glas- oder Kunststoffscheiben von, Garten- und Gerätehäuschen oder Schwimmhallen  

k) Abdeckungen von Sonnenkollektoren, die fachmännisch eingesetzt und mit dem Gebäude fest verbunden sind 

l) der Werbung dienende fertig eingesetzte oder montierte Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Firmenschilder 

und Transparente (Werbeanlagen) 

m) künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas oder Kunststoff, Blei- und Messingverglasungen mit 

künstlerischer Bearbeitung 

 

Mitversichert sind Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder von 

transparentem Glasmosaik, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe 

vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe den anderen Scha-

den verursacht hat. Die Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand der Versicherung 
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2) Nicht versicherte Sachen: 

a) Scheiben oder Platten, die mit anderen Gegenständen so verbunden sind, dass sie im Falle eines Bruchs nicht ohne Be-

schädigung der unversehrten Gegenstände getrennt werden können (z.B. Glasmöbel, Fotovoltaikmodule); 

b) Hohlgläser (z.B. auch Plasma- und LCD-Geräte),  

c) Beleuchtungskörper, 

d) optische Gläser (z.B. auch Brillen und Ferngläser)  

e) Geschirr, Scheiben aus Glaskeramik, Scheiben von Aquarien 

f) Handspiegel 

g) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kom-

munikationsgeräte sind (z.B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays) 

h) Sachen, die bereits bei Antragsstellung beschädigt sind. 

i) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Muschelausbrüche), 

j) Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, im Verfall befindliche sowie zum Abbruch bestimmte Ge-

bäude. Als im Verfall befindlich gilt ein Gebäude, wenn der bauliche Zustand durch Abnutzung oder unterbliebene In-

standsetzung oder Instandhaltung am Schadentag eine zweckbestimmte Nutzung nicht mehr zulässt. 

§ 4  Versicherte Kosten (zusätzlich auf erstes Risiko) 

1) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 

den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

b) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interes-

se zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

c) Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, je Versicherungsfall auf EUR 3.000,- begrenzt, 

dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. 

2) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese 

den Umständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 

zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,  je Versicherungsfall  auf EUR 5.000,- begrenzt. 

3) Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für  

a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen) 

b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten). 

c) Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,   je Versicherungsfall  auf EUR 5.000,- be-

grenzt. 

4) Zusätzliche Kosten 

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z.B. 

Kran- oder Gerüstkosten) 

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten Sa-

chen (siehe § 3 DC-BB-Glas 2012  Versicherte und nicht versicherte Sachen) 

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, 

Schutzstangen, Markisen usw.) 

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk,  Schutz- und Alarmeinrichtungen 

e) Waren/Vorräten oder Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben von Schaufenstern, Schaukästen oder Vitrinen, 

wenn diese Sachen durch Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört oder beschädigt wurden, die beim Zerbrechen 

der Scheibe eingedrungen sind. 

f) Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist, je Versicherungsfall  auf EUR 5.000,- be-

grenzt. 

§ 5 Selbstbeteiligung  

Ein eventuell vereinbarter  Selbstbehalt je Versicherungsfall ergibt sich aus dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen. 

§ 6 Versicherungswert 

Versicherungswert von versicherten Verglasungen sind die ortsüblichen Wiederherstellungskosten für Verglasungen gleicher Art 

und Güte. 

§ 7 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (B 1 Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017 

Wohneinheitenmodell) erlischt auch die Versicherung  von Glasbruchschäden. 
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§ 8 Leerstandsregelung 

Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (B1, § 12 Nr. 1 b  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) versi-

chert. Dies gilt nicht für Neubauten und kernsanierte Gebäude.  

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 30 % bezogen auf die vorhandenen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Neuwert (B 1, § 12 Nr. 1 a  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) bleibt jedoch erhalten, wenn der 

Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfris-

tig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

Die vertraglichen vereinbarten Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften gemäß B1, § 16  DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell 

bleiben hiervon unberührt. 
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B 5  Besondere Bedingungen für die Versicherung von Ergänzenden Gefahren für Schäden an technischen 
Teilen von Gebäuden – Haustechnik (DC-BB-Haustechnik 2012) 

Sofern beantragt bzw. angeboten: 

§ 1  Vertragsgrundlage 
§ 2  Versicherte Sachen 
§ 3  Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse 
§ 4  Kosten 
§ 5  Selbstbeteiligung 
§ 6  Besondere Obliegenheiten 
§ 7  Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 
_______________________________________________________________________________________________________ 

§ 1 Vertragsgrundlage 

Es gelten folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag:  

1) Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen.  

2) Allgemeine Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung (DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell), soweit nicht nachstehend 

andere Vereinbarungen getroffen sind. 

3) und soweit vereinbart: Besondere Bedingungen für die Versicherung von Rückstauschäden (DC-BB-Rückstau 2012) 

4) und soweit vereinbart: Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (DC-BBWE 2012) 

§ 2 Versicherte Sachen 

Versichert sind folgende betriebsfertige Anlagen: 

1) Technischen Gebäudebestandteile gemäß B 1, § 7 Nr. 2 c) DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell) 

2) Im Versicherungsschein bezeichnete Anlagen gemäß  B 1, § 7 Nr. 3 DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und – soweit vorgesehen – nach beendetem Probebetrieb ent-

weder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betreib befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 

Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie während eines Transports der Sachen inner-

halb des Versicherungsortes 

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse  

1) Der Versicherer leistet  Entschädigung  für  Schäden durch Ergänzende Gefahren für Schäden an versicherten Sachen (Siehe 

§ 2), soweit diese Sachen nicht nach den Gefahren  nach  B 1- DC-VGB 2017  Wohneinheitenmodell, B 2- DC-BB-Rückstau 

2012  und B 3- DC-BBWE 2012) versicherbar sind. 

2) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen und Zerstörungen von versicherten 

Sachen (Siehe § 2) = Sachschaden. 

Unvorhergesehene sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 

haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur 

grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-

dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen, wobei sich der VR auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit nicht berufen wird. 

Entschädigt werden insbesondere auch: 

a) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe, 

b) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile und Zusagen, ferner Mehrkosten  durch tarifliche 

Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, 

c) De- und Remontagekosten 

d) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten 

3) Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung  

d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen 

e) Schwelen, Glimmen, Sengen, oder Glühen  

f) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;  

g) Wasser, Feuchtigkeit; 

h) Zerreißen infolge Fliehkraft 

i) Überdruck oder Unterdruck; 

j) Frost oder Eisgang  

k) höhere Gewalt 

l) das Abhandenkommen dieser Sachen durch Diebstahl.  

Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begründung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger Zueignung. 

4) Elektronische Bauelemente 
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Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Ge-

fahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die 

versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrschein-

lichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.  

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.  

 

5) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 

a) soweit diese Sachen  nach den Gefahren  nach  B 1 - DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell, B 2 - DC-BB-Rückstau 2012 

und B 3 - DC-BBWE 2012 versicherbar sind. 

b) durch 

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 

dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen; 

diese Ausschlüsse (siehe aa) bis dd)) gelten nicht für benachbarte Maschinenteile, die infolge eines solchen Schadens be-

schädigt werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) bis dd) bereits er-neuerungsbedürftig waren; 

die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht in den Fällen von Nr. 3 a) und b), d) und e); ob ein Konstruktionsfehler 

vorliegt, wird nach dem Stand der Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder Ausführungsfeh-

lern nach dem Stand der Technik zur Zeit der Herstellung; 

6) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 

musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht 

wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

7) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Ent-

schädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer 

zunächst die bereits gezahlte Entschädigung. 

§ 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese Fälle nicht.  

Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und 

erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit 

der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet; 

8) Schäden an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde 

nach versicherten Schadens (siehe Nr. 1) an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren; 

9) Schäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme durch Programme oder 

Dateien mit Schadenfunktion (z. B. Computerviren, -würmer, Trojanische Pferde) oder infolge unberechtigter Handlungen nach 

Eindringen in Computersysteme. 

§ 4 Versicherte Kosten (Zusätzlich auf Erstes Risiko) 

Der Versicherer ersetzt  die infolge eines Versicherungsfalles  notwendigen Kosten für  

1) den Einsatz von Kränen und Gerüsten 

2) Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 

3) Bergungsarbeiten 

4) Bereitstellung eines Provisoriums 

5) Luftfracht 

6) das Widerherstellen des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig ist. 

Die Entschädigung hierfür ist, wenn nicht ein anderer Betrag vereinbart ist,   je Versicherungsfall auf EUR 100.000,- begrenzt 

§ 5 Selbstbeteiligung  

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von EURO 250,- ge-

kürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen. 

Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen die-

sen Schäden, so wird die Selbstbeteiligung nur einmal abgezogen. 

§ 6 Besondere Obliegenheiten 

1) Zur Vermeidung von Schäden für die Versicherung von Ergänzenden Gefahren für Schäden an technischen Teilen von Ge-

bäuden – Haustechnik hat der Versicherungsnehmer die versicherten Anlagen stets im vom Hersteller empfohlenen Intervall 

von einem für das jeweilige Gewerk qualifizierten Fachbetrieb warten zu lassen und hierüber einen Nachweis zu führen. 

2) Die vom jeweiligen Hersteller gegebenenfalls mitgelieferten Datenträger mit Daten und Programmen aufzubewahren. 

3) Folgen der Obliegenheitsverletzung: 
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Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in B 1, § 16 Nr. 3  DC-VGB 

2011 Wohneinheitenmodell beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-

tungsfrei. 

§ 7 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (B 1 - DC-VGB 2017 Wohneinheitenmodell erlischt auch die Versicherung für die 

Ergänzenden Gefahren für Schäden an technischen Teilen von Gebäuden – Haustechnik (DC-BB-Haustechnik) 
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II C Haftpflichtversicherung 

C 1 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) 

Sofern beantragt bzw. angeboten:  

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung für alle beantragten und im Versicherungsschein dokumentierten Haftpflichtsparten. 
Ferner gelten folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag: 1. Allgemeine Versicherungsbedingungen 
 

§ 1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall  
§ 2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen  
§ 3 Versichertes Risiko  
§ 4 Vorsorgeversicherung  
§ 5 Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers  
§ 6 Begrenzung der Leistungen  
§ 7 Ausschlüsse  
§ 8 Prämienregulierung  
§ 9 Prämienangleichung  
§ 10 Kündigung nach Versicherungsfall  
§ 11 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen  
§ 12 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  
§ 13 Obliegenheiten  
§ 14 Mitversicherte Personen  
§ 15 Abtretungsverbot  
§ 16 Wegfall des versicherten Risikos 

 

§ 1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall  

1) Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines 

während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, 

Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 

Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis ge-

führt hat, kommt es nicht an.  

2) Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,  

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leis-

tung;  

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;  

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 

geschuldeten Erfolges;  

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;  

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;  

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  

§ 2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen  

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 

Inhalts des Versicherungsnehmers wegen  

1) Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;  

2) Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden An-wendung.  

§ 3 Versichertes Risiko  

1) Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht  

a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken (Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder 

Tätigkeiten) des Versicherungsnehmers,  

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt 

nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie 

für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,  

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) 

und die in § 4 AHB 2009 näher geregelt sind.  

2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Er-

lass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von § 12 AHB 2009 kün-

digen.  
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§ 4 Vorsorgeversicherung  

1) Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 

versichert.  

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 

anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen.  

b) Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück-

wirkend ab dessen Entstehung.  

c) Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 

dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die An-

zeigefrist noch nicht verstrichen war.  

d) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über 

die Höhe der Prämie  innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz 

für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

2) Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken  

a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-

lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;  

b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;  

c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;  

d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 

sind.  

§5 Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers  

1) Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und 

die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.  

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Ur-

teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-

kenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen 

worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 

Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.  

2) Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweck-

mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.  

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, 

ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf sei-

ne Kosten.  

3) Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-

pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 

gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 

höheren Kosten des Verteidigers.  

4) Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Ren-

te zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.  

§ 6 Begrenzung der Leistungen  

1) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-

grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.  

2) Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.  

3) Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im 

Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

a) auf derselben Ursache,  

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder  

c) auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.  

4) Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen besonders vereinbart ist, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei je-

dem Versicherungsfall mit einem  im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen  festgelegten Betrag an der Schadener-

satzleitung (Selbstbehalt)  

Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zu Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

5) Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.  

6) Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versiche-

rer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.  
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7) Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 

Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 

Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 

Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.  

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 

wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi-

cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.  

8) Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-

gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 

Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.  

§ 7 Ausschlüsse  

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 

ausgeschlossen:  

1) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  

2) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangel-

haftigkeit oder Schädlichkeit 

a)  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder  

b) Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

3) Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers hinausgehen.  

4) Haftpflichtansprüche  

a)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 7 Nr.5 AHB 2009 benannten Personen gegen die Mitversicher-

ten,  

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,  

c) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.  

d) Dieser Ausschluss erstreckt sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der hier genannten Personen, die mit 

diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

5) Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer  

a)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-

cherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;  

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-

nerschaften  

nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern 

und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnli-

ches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).  

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 

geschäftsfähige oder betreute Person ist;  

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 

Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;  

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-

sellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;  

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;  

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;  

Dieser Ausschluss nach b) bis f) erstreckt sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der hier genannten Personen, 

die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

6) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 

Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 

Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  

Sind die Voraussetzungen obiger Ausschlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder 

Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den 

Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

7) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn  

a) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbei-

tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur 

insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;  

b) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerbli-

chen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbewegli-
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chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 

betroffen waren;  

c) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 

Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 

Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt 

der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.  

Sind die Voraussetzungen obiger Ausschlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder 

Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den 

Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

8) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 

sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus erge-

benden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder 

in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.  

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 

Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.  

9) Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind je-

doch mitversichert.  

10) a) Ansprüche die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß 

Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-

zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten auf-

grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden ent-

standenen Kosten in Anspruch genommen wird.  

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgeset-

zes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits 

aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-

macht werden könnten.  

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.  

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden.  

Dieser Ausschluss gilt nicht  

aa) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder  

bb) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Ar-

beiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Pro-

dukthaftpflicht).  

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-

rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  

aa) Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-

fördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  

bb) Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);  

cc) Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-

gen;  

dd) Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.  

11) Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.  

12) Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ioni-

sierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  

13) Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  

a) gentechnische Arbeiten,  

b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),  

c) Erzeugnisse,  

aa) die -Bestandteile aus GVO enthalten,  

bb) aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.  

14) Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch  

a) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,  

b) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

c) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.  

15) Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, so-

weit es sich handelt um Schäden aus  

a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,  

b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,  

c) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,  

d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.  
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16) Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.  

17) Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskrimi-

nierungen.  

18) Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultie-

ren.  

Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 

veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 

dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.  

§ 8 Prämienregulierung  

1) Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 

den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Prämienrechnung erfol-

gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 

nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-

strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.  

2) Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt 

der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Ein-

gangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch nicht unterschritten werden. Al-

le entsprechend § 9 Nr. 1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindestprä-

mie werden berücksichtigt.  

3) Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu 

machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie verlangen. Werden 

die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlte 

Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten 

Prämie erfolgten.  

4) Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre.  

§ 9 Prämienangleichung  

1) Versicherungsprämien, die nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres fällig werden, unterliegen der Prämienangleichung. 

Dies gilt nicht, soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden. Mindestprämien unterliegen, un-

abhängig von der Art der Prämienberechnung, der Prämienangleichung.  

2) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozentsatz 

sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversi-

cherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozent-

satz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spe-

ziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleis-

tungen. Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-

lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.  

3) Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den 

sich aus  Nr. 2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte Folgejahresprämie wird dem Ver-

sicherungsnehmer mit der nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben.  

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringe-

ren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach  Nr. 2 ermittelt hat, so darf der Versi-

cherer die Folgejahresprämie nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach 

seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 

die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.  

4) Liegt die Veränderung nach  Nr. 2 und Nr. 3 unter 5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Veränderung ist jedoch 

in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.  

5) Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann 

der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit 

sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt in Textform kündigen, in dem die Prämienerhöhung wirksam werden 

sollte.  

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 

dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen.  

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.  

§ 10 Kündigung nach Versicherungsfall  

1) Hat nach dem Eintritt des Versicherungsfalls der Versicherer des Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung aner-

kannt, oder zu Unrecht abgelehnt oder  dem Versicherungsnehmer wird eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz 

fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt, kann jede Vertragspartei das Versicherungsverhältnis für das vom Schaden 

betroffene Risiko kündigen Siehe hierzu dann §  3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
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Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach der Freistel-

lungsanerkennung oder Rechtskraft eines Urteils zugegangen sein. 

2) Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-

rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-

fenden Versicherungsperiode wirksam wird.  

3) Eine Kündigung des Versicherers wird drei Monate nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam 

§ 11 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen  

1) Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versi-

cherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 

Pflichten ein.  

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses 

von einem Dritten übernommen wird.  

2) Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle  

a) durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,  

b) durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-

periode in Schriftform gekündigt werden.  

3) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

a) der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Drit-

ten Kenntnis erlangt;  

b) der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 

Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.  

4) Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 

nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für die Versicherungsprämie dieser Periode als Ge-

samtschuldner.  

5) Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-

züglich anzuzeigen.  

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als 

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den 

mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.  

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit-

punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 

Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.  

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem 

Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.  

§ 12 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer be-

rechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 

wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis 

erlangt hat.  

§ 13 Obliegenheiten  

1) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener 

Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 

Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

2) Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche 

erhoben wurden. 

b) Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 

des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer 

ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 

unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 

mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.  

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 

gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies eben-

falls unverzüglich anzuzeigen.  

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versiche-

rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-

rers bedarf es nicht.  
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e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Ver-

fahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechts-

anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 

angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  

3) Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten  

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 

der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag schriftlich fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-

genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. a) oder b) vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-

pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nicht-

vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-

liegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 14 Mitversicherte Personen  

1) Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 

sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vor-

sorgeversicherung  (§ 4 AHB 2009) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.  

2) Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 

Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.  

§ 15 Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-

pfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.  

§ 16 Wegfall des versicherten Risikos  

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer 

steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-

den wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt hat. 
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C 2 Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung als Haus- und Grundbesitzer (DC-BB-HuG 2012) 
Sofern beantragt bzw. angeboten: 

Es gelten folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag: 

1. Allgemeine Versicherungsbedingungen 

2. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) 

 
§ 1 Versichertes Risiko als Haus- und Grundbesitzer  
§ 2 Mitversicherte Risiken und Deckungserweiterungen 
§ 3 Versicherte Grundstücke 
§ 4 Mitversicherte Personen 
§ 5 Leistungsumfang   
§ 6  Kraft-, Luft und Wasserfahrzeuge 
§ 7 Vermögensschäden 
§ 8 Nicht versicherte Risiken  

 

§ 1 Versichertes Risiko als Haus- und Grundbesitzer 

Versichert ist - im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) und der  nach-

stehenden Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus-  

und/oder Grundbesitzer, z. B. als Eigentümer, Nießbraucher, Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, Leasingnehmer/Leasinggeber, 

Nutznießer oder Verwalter fremden Eigentums / fremden Grundbesitzes - auch soweit es sich um Ansprüche handelt, die Dritte ge-

genüber dem Eigentümer des Grundbesitzes geltend machen (§ 580 BGB gilt entsprechend). Insoweit stellt der Versicherungs-

nehmer den jeweiligen Eigentümer von Ansprüchen Dritter frei - für die im § 3  beschriebene Gebäude oder Grundstücke.  

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigen-

schaften obliegen (z.B. Verkehrssicherungspflicht, bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen.  

Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Gesetzes vom 15.03.1951gilt außerdem: 

1) Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

2) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

3) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Inte-

resse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

4) Eingeschlossen sind  

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter; 

b) Eingeschlossen sind Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigen-

tümer; 

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.  

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum. 

Die Bestimmungen für Wohnungseigentum gelten gleichermaßen für Teileigentum (z.B. gewerblich genutzte Räume).  

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum 

§ 2 Mitversicherte Risiken und Deckungserweiterungen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und / oder der versicherten Personen  

1) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

2)  als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) ohne Be-

grenzung der Bausumme. auch soweit die Schadenfälle durch Fehler in der Planung, Bauleitung und Bauausführung für eige-

ne Bauvorhaben entstanden sind; ausgenommen bleiben jedoch Schäden am Bauwerk selbst;  

Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht  

a) der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers aus der Wahrnehmung von dessen Pflichten als Bauherr;  

b) der im Rahmen der Selbsthilfe unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen bei der Ausführung von Bauarbei-

ten in eigener Regie. Diese Mitversicherung gilt nur insoweit als diese Personen für ihr Risiko nicht anderweitig Versiche-

rungsschutz beanspruchen können.  

c) der Besitz und Gebrauch von Baumaschinen, Baugeräten und Gerüsten 

d) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag entfällt der Versiche-

rungsschutz aus diesem Vertrag. 

3) aus Errichtung, Besitz und Unterhaltung von Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit diesem Haus- und Grundbesitz, wie 

z. B. Turn- und Kinderspielplätzen, Anlagen zur Versorgung mit Fernwärme, Blockheizzentralen, Waschanlagen, Garagen, 

hauseigenen Schwitz- oder Schwimmbädern und dergleichen; 

Mitversichert ist zu a) und b) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und / oder der versicherten Personen  

4) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Bauvorhaben, die der Versicherungsnehmer bis zur schlüsselferti-

gen Erstellung betreut (Betreuungsbauten) ohne Begrenzung der Bausumme, auch soweit die Schadenfälle durch Fehler in 

der Planung, Bauleitung und Bauausführung für eigene Bauvorhaben entstanden sind; ausgenommen bleiben jedoch Schäden 

am Bauwerk selbst;  
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Mitversichert ist die durch vertragliche Vereinbarung übernommene gesetzliche Bauherrenhaftpflicht des Betreuten. 

5) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung Dritter, auch anderer Unternehmen als Subunter-

nehmer. Nicht versichert ist jedoch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Unternehmen.  

6) Eingeschlossen sind, abweichend von § 7 Nr. 14 AHB 2009 und § 7 Nr. 10 b) AHB  2009 Haftpflichtansprüche wegen Sach-

schäden durch  

aa) Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), 

bb) Erdrutsch, 

cc) Erschütterungen infolge Rammarbeiten,  

soweit das Verschulden in einer fehlerhaften, nach Nr. 2 mitversicherten Planungs- oder Bauleitungstätigkeit des Versiche-

rungsnehmers für eigene Bauvorhaben liegt oder der Versicherungsnehmer für ein Verschulden eines von ihm beauftragten 

Unternehmers in Anspruch genommen wird. Hierbei ist jedoch nicht mitversichert die persönlich gesetzliche Haftpflicht des Un-

ternehmers.  

7) aus dem Besitz und Betreiben von  

a) -Photovoltaikanlagen aus eigenen Betriebsgrundstücken. Der Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn Strom ge-

gen Entgelt ins öffentliche Netz eingespeist wird.  

b) -Solarthermieanlagen auf eigenen Betriebsgrundstücken. Der Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn Warmwas-

ser gegen Entgelt an Mieter und sonstige Dritte in den aufgeführten Objekten abgegeben wird 

8) Eingeschlossen sind – abweichend von  § 7 Nr. 14 a) AHB 2009 – Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch Abwässer 

und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. 

§ 3 Versicherte Grundstücke 

Versichert sind nur Grundstücke innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 

1) auf denen Wohnungen stehen ,  

2) oder die für Wohngebäude vorgesehen sind (Vorratseigentum) (siehe hierzu auch § 19 Allg. Versicherungsbedingungen) 

3) oder auf denen sich Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit diesem Haus- und Grundbesitz befinden, 

4) oder die der Versicherungsnehmer erwerben will (siehe hierzu auch § 19 Allg. Versicherungsbedingungen) 

§ 4 Mitversicherte Personen 

1) Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

a) der gesetzliche Vertreter des Versicherungsnehmers und solche Personen, die dieser zur Leitung oder Beaufsichtigung 

der versicherten Grundstücke, des versicherten Betriebes oder eines Teiles derselben angestellt hat, in dieser Eigen-

schaft. Hierzu zählen auch die aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen ehemaligen gesetzlichen 

Vertreter und die übrigen ausgeschiedenen ehemaligen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versi-

cherungsnehmer 

b) sämtlicher übrigen Betriebsangehöriger (auch der Betriebsangehörigen als Fachkräfte für Sicherheit gemäß Arbeitssi-

cherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragte (vgl. § 719 RVO) und als Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Ge-

wässerschutz und/oder Abfallbeseitigung, Datenschutz und dergl. (soweit sie im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig 

werden in dieser Eigenschaft) einschließlich der von dem Versicherungsnehmer entliehenen Leiharbeiter und Praktikan-

ten für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen unmittelbar bei der Verwaltung des Haus- und 

Grundbesitzes verursachen; 

Dazu gehören auch Wohnungseigentümer von Gemeinschaften im Sinne des Gesetzes vom 15.03.1951 bei der Betäti-

gung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-

Krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) handelt. 

c) der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers aus der Wahrnehmung von dessen Pflichten als Haus- und/oder 

Grundbesitzer.   

d) der durch Arbeitsvertrag  oder Verrichtungsauftrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung 

der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen 

erhoben werden.  

e) der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

f) der Eigentümer aus der Vermietung von Wohneigentum. 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag entfällt der Versiche-

rungsschutz aus diesem Vertrag. 

2) Gegenseitige Ansprüche 

a) Mitversicherte Personen 

Eingeschlossen sind - in teilweiser Abänderung von § 7 Nr. 5 AHB 2009  in Verbindung mit  § 7 Nr. 4 AHB 2009 - auch 

Haftpflichtansprüche  mitversicherter natürliche Personen untereinander wegen: 

aa) Sachschäden, 

bb) Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem Unternehmen handelt, in dem die schadenver-

ursachende Person angestellt ist;  

b) Gesetzliche Vertreter 
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Eingeschlossen sind - abweichend von § 7 Nr. 5 AHB 2009 auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versiche-

rungsnehmers (z.B. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer) und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Um-

stand verursacht wird, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters liegt. 

§ 5 Leistungsumfang 

Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall pauschal für Personen- und Sachschäden sowie mitversicherte Vermögens-

schäden EUR 8.000.000,-. 

Sofern im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gesamtleistung für alle Versiche-

rungsfälle eines Versicherungsjahres - auch gemäß Vorsorgeversicherung (siehe § 4 Nr. 2 AHB 2009) - das Doppelte der hierfür 

vereinbarten Versicherungssummen. 

§ 6 Kraftfahrzeuge 

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen 

Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden. 

Eine Tätigkeit einer versicherten Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person an einem Kfz, Kfz-Anhänger oder 

Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges 

ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.  

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Besitz oder den Gebrauch von: 

1) Kraftfahrzeugen und Anhänger, die ausschließlich auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, ohne Beschränkung 

der Höchstgeschwindigkeit.  

Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich 

um sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen.  Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und Hub- 

und Gabelstapler* sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, die aus-

schließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der 

Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung abgeschlossen werden muss. 

Auch bei einer behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Zif-

fer 2 StVZO – bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 

*) Hub- und Gabelstapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben, Bewegen und Positionieren 

von Lasten bestimmt und geeignet sind. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren 

besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten, nicht zur Beförderung von Per-

sonen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahr-

zeuge gehören. 

Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Hub- und Gabelstapler sowie Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen Stra-

ßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Für diese 

Fahrzeuge ist der Abschluss einer Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung erforderlich 

2) Kraftfahrzeuge  mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit, z. B. motorgetriebene Rollstühle, Kinder-

fahrzeuge, Golfwagen. 

3) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h, z. B. Aufsitzrasenmäher, Kehrmaschinen, Schneeräumgeräte. 

Versicherungsschutz wird auch gewährt beim Befahren öffentlicher Straßen, sofern dieser Straßenbenutzung kein behördli-

ches Verbot gegensteht 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,  

a) -wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die 

vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat; 

b) -wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.  

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrer-

laubnis ohne Verschulden annehmen durfte oder  den Gebrauch des Kraftfahrzeugs durch den unberechtigten Fahrer nicht 

bewusst ermöglicht hat. 

4) Fahrräder und alle anderen nicht selbst fahrenden Landfahrzeuge. 

5) Nicht versicherungspflichtige Anhänger. 

6) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung der versicherten 

Fahrzeuge an fremde Personen. Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, denen die Kraftfahrzeuge überlas-

sen worden sind. 

§ 7 Vermögensschäden 

1) Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 2 AHB 

2009 wegen Versicherungsfällen die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

2) Eingeschlossen ist auch  die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von § 2 Nr. 1 AHB 2009 aus Versi-

cherungsfällen die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 

durch Missbrauch personenbezogener Daten.  

Eingeschlossen sind insoweit – abweichen von § 7 Nr. 4 c) AHB 2009 – auch gesetzliche Haftpflichtansprüche von versicher-

ten untereinander.  

3) Ausgeschlossen sind Ansprüche  
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a) wegen Schäden, durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) 

hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 

b) aus planender, beratender, Bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

c) aus  Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

d) aus  Vermittlungsgeschäften aller Art; 

e) aus  Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltungen; 

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-

vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie Untreue oder Unterschlagung; 

g) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

h) aus Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie das Kartell- oder Wettbewerbs rechts; 

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemaligen oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-

rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-

hen; 

k) aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 

Auftragsgebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

m) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 

4) Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme hierfür ergibt sich aus dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen. 

§ 8 Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

1) bei Sprengungen wegen Schäden an Immobilien, die in einem Umkreis von weniger als 150 m entstehen;  

2) bei Abbruch- und Einreißarbeiten wegen Schäden an Sachen, die in einem Umkreis entstehen, dessen Radius der Höhe des 

abzubrechenden bzw. einzureißenden Bauwerkes entspricht;  
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C 3  Besondere Bedingungen für die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung und Umweltschadenversiche-
rung (DC-Gewässer-Umwelt 2012) – (Gilt nur für reine Wohnobjekt ohne Gewerbeanteil*) 

* = Nicht als Gewerbe werden angesehen:  
-  Büro- und Praxisräume (z. B. Reisebüros, Notare, Fahrschulen, Ärzte, Massagepraxen und Kosmetiksalons),  
-  öffentliche Verwaltungen, Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, 
-  Apotheken, zahntechnische Labore, Parfümerien, Drogerien, 
-  Banken und Sparkassen. 

Sofern beantragt bzw. angeboten: 

Es gelten folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag: 

1. Allgemeine Versicherungsbedingungen 

2. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) 

 
Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 

 § 1  Geltungsbereich 
 § 2  Gewässerschaden - Restrisiko 
 § 3  Gewässerschaden - Anlagenrisiko für Kleingebinde und Privaten Abwassergruben 
 § 4  Gewässerschaden – Anlagenrisiko  

Sofern beantragt und ausdrücklich  im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbart 

 § 5  Kraftfahrzeuge 
 § 6  Rettungskosten 
 § 7  Mitversicherte Personen 
 § 8  Versicherungsleistungen 
 § 9  Vorsorgeversicherung 
 § 10  Pflichtwidrigkeiten / Verstöße 
 § 11  Gemeingefahren 
 
Umweltschadenversicherung 

§ 1 Umweltschadenversicherung  -  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG) 

 
Gewässerschadenhaftpflichtversicherung  

§ 1 Geltungsbereich 

1) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) Anwendung.   

2) Die Gewässerschadenversicherung im Umfange der Bedingungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 89 Nr. 2 des 

Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts. 

3) Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Anlagen ge-

wässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.  

§ 2 Gewässerschaden - Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-

gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).  

§ 3 Gewässerschaden - Anlagenrisiko für Kleingebinde und Privaten Abwassergruben 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-

gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) 

1) als Inhaber von Anlagen/Behältern zur Lagerung gewässerschädlicher Stoffe (z.B. haushaltsübliche Stoffe wie Farben, Lacke, 

Ölfarben, Verdünner etc.), sofern es sich um Einzelbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils höchstens 200 l bzw. kg 

handelt und das Gesamtfassungsvermögen aller Kleinbehälter die Höchstmenge von 2000 l bzw. kg nicht übersteigt. 

Wird eine der vorstehenden Mengenschwellen überschritten, erlischt – abweichend von § 3 Nr. 1 b AHB 2009 – die Mitversi-

cherung dieses Risikos vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

2) als Inhaber eines oberirdischer Heizöltanks bis maximal 3.000 l Gesamtfassungsvermögen 

Wird eine der vorstehenden Mengenschwellen überschritten, erlischt – abweichend von § 3 Nr. 1 b AHB 2009 – die Mitversi-

cherung dieses Risikos vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

3) als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer.  

Evtl. zusätzlich bestehende Versicherungen gehen diesem Versicherungsschutz vor. Alle darüber hinausgehenden Anlagen 

gelten nur versichert, wenn sie im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen aufgeführt sind. 

4) durch Betriebsstoffe in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen sowie Betriebsstoffe in Maschinen (Maschineninhalte) 
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§ 4 Gewässerschaden – Anlagenrisiko  

Sofern beantragt und ausdrücklich  im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbart:  

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-

gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden) als Inhaber  

1) eines  im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannten Heizöltanks. 

Wird diese Mengenschwellen überschritten, erlischt – abweichend von § 3 Nr. 1 b AHB 2009 – die Mitversicherung dieses Ri-

sikos vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung 

2) für im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 

3) Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Anlagen ge-

wässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

§ 5 Eingeschlossene Schäden  

Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB 2009 - auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an un-

beweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim-

mungswidrig aus der versicherten Anlage ausgetreten sind. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. 

Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintre-

tende Wertverbesserungen sind abzuziehen.  

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der versicherten Anlage selbst.  

§ 6 Rettungskosten 

1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer inso-

weit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht über-

steigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-

pflichtversicherung (AHB 2009). 

2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-

zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. 

3) Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.  

§ 7 Mitversicherte Personen 

Mitversichert  ist die gesetzliche Haftpflicht der in C 2 § 1, 2 und 4  genannten mitversicherten Personen.   

§ 8 Versicherungsleistungen 

Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall EUR 8.000.000,-. Sie bildet auch die Höchstleistung des Versicherers für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

§ 9 Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen des § 3 Nr. 1c)  AHB 2009 und des § 4 AHB 2009 für die Haftpflichtversicherung - Vorsorgeversicherung - fin-

den keine Anwendung. 

§ 10 Pflichtwidrigkeiten / Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-

den durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzes, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 

gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.  

§ 11 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-

gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf 

Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementa-

re Naturkräfte ausgewirkt haben. 

Inhaltsübersicht:  

§ 1 Umweltschadenversicherung  -  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 

Umweltschadensgesetz (USchadG) 



 66 

1) Mitversichert sind abweichend von § 1 Nr. 1 AHB 2009  öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Um-

weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages die 

schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder die sonstige 

Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenver-

ursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 

Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktions-

fehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des In-

verkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwick-

lungsrisiko).  

Umweltschaden ist eine  

a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,  

b) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,  

c) Schädigung des Bodens.  

2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nur auf vertraglich versicherte Risiken und Tätigkeiten 

Mitversichert ist  

a) die gleichartige gesetzliche Pflicht  der im jeweiligen Vertrag mitversicherten Personen 

b) die gesetzliche Pflicht aus dem Besitz und Gebrauch von den im jeweiligen Vertrag versicherten Kraftfahrzeugen 

c) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen 

3) Mitversichert sind, teilweise abweichend von § 7 Nr. 6 AHB 2009, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eige-

nen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz 

dieses Vertrages erfasst sind. 

4) Nicht versichert sind  

a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, 

die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungs-

nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden  

aa) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.  

bb) für die der  Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag erlangt 

5) Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall EUR 8.000.000,-. Sie bildet auch die Höchstleistung des Versicherers 

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

6) Ausland  

Versichert sind abweichend von § 7 Nr. 9 AHB 2009  und im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der 

EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von § 7 Nr. 9 AHB 2009 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationa-

len Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-

Richtlinie nicht überschreiten. 
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C 4 Besondere Bedingungen  für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 

(DC-BB-Umweltbasis-2012) 

Gilt nur für alle gewerblichen Risiken* und für alle gewerbliche Objekte* (auch sog. Mischobjekte)*  
* = Nicht als Gewerbe werden angesehen:  
-  Büro- und Praxisräume (z. B. Reisebüros, Notare, Fahrschulen, Ärzte, Massagepraxen und Kosmetiksalons),  
-  öffentliche Verwaltungen, Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, 
-  Apotheken, zahntechnische Labore, Parfümerien, Drogerien, 
-  Banken und Sparkassen. 

Sofern beantragt bzw. angeboten: 

Es gelten folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag: 

1. Allgemeine Versicherungsbedingungen 

2. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) 

 

§ 1 Versichertes Risiko / Gegenstand der Versicherung 
§ 2 Nichtversicherte Risiken / Risikoabgrenzung 
§ 3 Mitversicherte Risiken / Deckungserweiterungen 
§ 4  Umwelthaftpflichtregressrisiko 
§ 5 Versicherungsfall 
§ 6 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
§ 7 Nicht versicherte Tatbestände 
§ 8 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschadenklausel 
§ 9 Nachhaftung 
§ 10 Versicherungsfälle im Ausland 
§ 11 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden 
§ 12 Kumulbegrenzung 

 

§ 1 Versichertes Risiko / Gegenstand der Versicherung 

1) Versichert ist - abweichend von § 7 Nr. 10 b) AHB 2009 im Rahmen und Umfang der Vertrages die gesetzliche Haftpflicht pri-

vatrechtlichen Inhalts der Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn diese 

Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter § 2  fallen.  

Mitversichert sind gemäß § 2 AHB 2009 Vermögensschäden 

a) aus der Verletzung von Aneignungsrechten,  

b) des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb,  

c) wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen.  

Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

2) Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gemäß Nr. 1 - teilweise abweichend von  § 7 Nr. 14 AHB 2009 - gesetzliche 

Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, welche entstehen durch Abwässer 

3) Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen 

Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese ein-

gebracht oder eingeleitet zu sein. 

4) Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stof-

fe in Abwasser und mit diesen in Gewässer gelangen.  

5) Die Bestimmungen des § 3 Nr. 1 c) AHB 2009 und des -§ 4 AHB 2009 Vorsorgeversicherung - finden für die Umwelthaftpflicht-

Basisversicherung  Anwendung.  Dies gilt nicht für § 2 Nr. 1 bis Nr. 6 der Umweltmodelldeckung 

§ 2 Nichtversicherte Risiken / Risikobegrenzung 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus  

1) Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 

abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen) 

2) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

3) Anlagen der Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-

zeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

4) Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken 

auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, 

durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

5) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß  Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung). 

§ 3 Mitversicherte Risiken / Deckungserweiterungen 

Mitversichert und von § 2 Nichtversicherte Risiken-  / Risikobegrenzungen nicht erfasst sind  
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1) wegen Schäden aus Kleingebinden bis  250 Liter bzw. Kilogramm je Einzelbehälter und einer Gesamtlagermenge bis 2000 Li-

ter bzw. Kilogramm.  

2) Bei Überschreitung dieser Mengenangaben entfällt die Mitversicherung.  3 Nr. 1 b) AHB 2009 Erhöhungen und Erweiterungen 

–  keine Anwendung 

3) Ebenso mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen durch Betriebsmittel, ohne Mengenbegrenzung 

(Treibstoffe, Öle, Schmierstoffe, etc.) aus Halten und Gebrauch von mitversicherten Arbeitsmaschinen/Kfz. Nicht gemeint sind 

hierbei Betriebsmittel in Vorratshaltung und Anlagen wie z.B. Container, Fässer, Tankanlagen und dergleichen. Versiche-

rungsschutz hierfür ist separat zu beantragen. 

4) aus der Einwirkung auf Gewässer im Sinne von § 89 Absatz 1 WHG, soweit Schäden durch Abwässer verursacht werden, für 

die der Versicherungsnehmer als  

a) Hausbesitzer / -verwalter oder als Bauherr  

b) mitversicherten Planungs- oder Bauleitungstätigkeit liegt 

5) haftet oder für die er aufgrund eines Verschuldens eines von ihm beauftragten Unternehmers in Anspruch genommen wird  

6) d)Sofern beantragt, ist das Umweltschaden-Anlagenrisiko für einen Heizöltank bis 5.000 Liter oder einen Flüssiggastank bis 

3.000 Liter Gesamtfassungsvermögen beitragsfrei mitversichert. 

7) Sofern beantragt und hierfür eine Mehrprämie erhoben wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Tankanlagen mit 

einem Gesamtfassungsvermögen von über 5.000 Liter. 

8) Bei Zahnärzten gilt außerdem: 

9) Abweichend von § 2 Nr. 4 ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus Amalgamabscheidern. 

§ 4 Umwelthaftpflichtregressrisiko  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung 

von Anlagen gemäß § 2 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß  § 2 bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht 

selbst Inhaber der Anlage ist. 

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß  § 7 Nr. 14 AHB 2009 findet insoweit keine Anwendung.  

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in  § 6 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer er-

setzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können. 

Nicht versichert bleibt die Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von 

Anlagen zur Endablagerung von Abfällen oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind. 

§ 5 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist, abweichend von  § 1 Nr. 1 AHB 2008, die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Ver-

letzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines 

gemäß § 1 mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.  

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu 

diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang der Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen er-

kennbar war. 

§ 6 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

1) Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,  

a) nach einer Störung des Betriebes oder  

b) aufgrund behördlicher Anordnung  

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintre-

tenden Personen-, Sach- oder gemäß § 1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes 

oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt 

ist. 

2) Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Nr. 1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 

unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatz-

vornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet 

a) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich 

anzuzeigen 

b) alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet 

ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und  

c) auf Verlangendes Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt hat oder 

d) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles zeitlich 

nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten 

halten durfte. 

4) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für 

Aufwendungen gemäß Nr. 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen er-

setzt.   

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berech-

tigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvor-

liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
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Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 

soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.  

5) Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem 

Gesamtbetrag von EURO 1.000.000,- je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung und pro Versicherungsjahr er-

setzt. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen 

auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Auf-

wendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versiche-

rungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

6) Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen –auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Nr. 1 decken 

a) zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken 

oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im 

Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.  

b) Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 

Personen-, Sach- oder gemäß § 1  mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder 

Sachen des Versicherungsnehmer die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 

Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

§ 7 Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind 

1) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden 

oder ein Gewässer gelangen Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen. 

2) Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwir-

kungen entstehen. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik 

zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten 

derartiger Schäden nicht erkennen musste. 

3) Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 

4) Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte 

beantragt werden können. 

5) Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhält-

nisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

6) Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfäl-

len. 

7) Ansprüche wegen Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten o-

der sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). Wird 

Versicherungsschutz nach § 3   genommen, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

8) Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung ent-

stehen. 

9) Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, 

dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen o-

der Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

10) Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, 

dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien 

oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder not-

wendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

11) Ansprüche wegen genetischer Schäden 

12) Ansprüche  

a) wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Be-

standteilen und Zubehör;  

b) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrü-

che sowie Kohlenstaubexplosionen. 

13) Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassern oder seines Fließverhaltens. 

14) Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-

hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche 

gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

15) Ansprüche wegen Schäden  durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW) 
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§ 8 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschadenklausel 

1) Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall pauschal für Personen-, Sach- sowie gemäß § 1  mitversicherte Vermö-

gensschäden EURO 8.000.000,--. Sie bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres. 

2) Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Ver-

sicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-

streckt.  

3) Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle  

a) durch dieselbe Umwelteinwirkung 

b) durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umweltein-

wirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang be-

steht, gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-

sicherungsfälle als eingetreten gilt. 

§ 9 Nachhaftung 

1) Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 

Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, 

Sach- oder gemäß § 1 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 

sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßga-

be: 

a) Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 

an gerechnet. 

b) Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs-

verhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme 

des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

2) Nr. 1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilwei-

se wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 

§ 10 Versicherungsfälle im Ausland 

1) Eingeschlossen sind im Umfang von § 1 dieser Bedingungen -abweichend von §  7 Nr. 9 AHB 2009 auch im Ausland eintre-

tende Versicherungsfälle, 

a) die auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind, 

b) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen. 

2) Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden -abweichend von § 6 Nr. 5 AHB 2009 die Aufwendungen des Versi-

cherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet. Kosten sind:  

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei 

oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst 

entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. Vom Versicherungsschutz 

ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 

der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

Bei Personenschäden in den USA und Kanada hat der Versicherungsnehmer je Versicherungsfall 10 %, mindestens EURO 

5.000,--, selbst zu tragen. Der Selbstbehalt gilt in diesem Fall auch für die vorgenannten Kosten. 

§ 11 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden 

Für inländische Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gelten die Bestimmungen gemäß  § 9 analog.  

§ 12 Kumulbegrenzung 

Beruhen ein nach dieser Versicherung gedeckter Versicherungsfall und ein nach einer Betriebshaftpflichtversicherung gedeckter 

Versicherungsfall 

1) auf derselben Ursache oder  

2) auf den gleichen Ursachen, wenn zwischen diesen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang be-

steht, so steht für diese Versicherungsfälle zusammen nicht die Summe beider Deckungssummen, sondern bei gleichen De-

ckungssummen diese maximal einmal, ansonsten maximal die höhere Deckungssumme zur Verfügung 
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C 5  Besondere Bedingungen  für die  Umweltschadenversicherung  -  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder 

Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) (DC-BB-

Umweltschaden-Basis 2012) 

Gilt nur für alle gewerblichen Risiken* und für alle gewerbliche Objekte* (auch sog. Mischobjekte) 

* = Nicht als Gewerbe werden angesehen:  
-  Büro- und Praxisräume (z. B. Reisebüros, Notare, Fahrschulen, Ärzte, Massagepraxen und Kosmetiksalons),  
-  öffentliche Verwaltungen, Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, 
-  Apotheken, zahntechnische Labore, Parfümerien, Drogerien, 
-  Banken und Sparkassen. 

Sofern beantragt bzw. angeboten: 

 
Es gelten folgende Bedingungen aus dem Hauptvertrag: 

1. Allgemeine Versicherungsbedingungen 

2. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009) haben , bis auf nachstehende Paragrafen, für 

die DC-BB-Umweltschaden-Basis 2012 keine Gültigkeit  

§ 8 Prämienregulierung  

§ 11 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen  

§ 12 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  

§ 14 Mitversicherte Personen  

§ 15 Abtretungsverbot 

§ 16  Wegfall des versicherten Risikos 

 

 

§ 1   Gegenstand der Versicherung  

§ 2   Risikobegrenzung  

§ 3  Betriebsstörung  

§ 4  Leistungen der Versicherung   

§ 5   Versicherte Kosten  

§ 6   Erhöhungen und Erweiterungen   

§ 7   Neue Risiken  

§ 8   Versicherungsfall  

§ 9   Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  

§ 10   Nicht versicherte Tatbestände  

§ 11   Versicherungssummen/Maximierung, Serienschadenklausel, Selbstbehalt  

§ 12   Nachhaftung  

§ 13   Versicherungsfälle im Ausland  

§ 14  Kündigung nach Versicherungsfall  

§ 15 Obliegenheiten 

 

§ 1 Gegenstand der Versicherung  

1) Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz 

zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine  

a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,  

b) Schädigung der Gewässer,  

c) Schädigung des Bodens.  

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf 

Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei 

kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder zivilrechtlicher Grundlage in Anspruch 

genommen wird.  

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die 

auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ba-

sierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts ge-

gen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann aus-

schließlich über eine Betriebs- oder Berufs- Haftpflichtversicherung oder eine Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart wer-

den.  

2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten:  

a) Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die   § 2 Nr. 1 

bis 5  fallen,  

b) Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von  c) umfasst sind, nach Inverkehrbringen,  
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c) Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung  und Wartung von Anlagen gemäß   § 2 Nr. 1 bis 5 

oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der 

Anlagen ist. 

d) Teilweise abweichend von  § 2 Nr. 1 bis 4 folgende Anlagen 

Kleingebinde bis 250 l/kg und einem Gesamtfassungsvermögen je Betrieb von bis zu  2.000 l/kg; 

aa) Oberirdische Heizöltanks bis zu 20.000 l je Betrieb; 

Wird eine dieser Mengenangaben überschritten, so entfällt die Mitversicherung dieses Risikos. 

bb) Betriebsmittel (Treibstoffe, Öle, Schmierstoffe etc.) aus dem Halten und Gebrauch von mitversicherten Arbeitsma-

schinen/Kfz. Nicht versichert sind diese Betriebsmittel in Vorratshaltung und in Anlagen (z.B.  Container, Fässer, 

Tankanlagen) 

cc) Mitversichert sind jedoch Öl-/ Koaleszenzabscheider 

dd) Für Betriebe des Bauhaupt- und Baunebengewerbes sind außerdem mitversichert 

Bauschuttcontainer und mobile Tankanlagen bis 2000 l/KG Fassungsvermögen je Baustelle. 

ee) Für Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes sind mitversichert 

im Betrieb vorhandene Fettabscheider. 

Nicht versichert bleiben Pflichten oder Ansprüche aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 

und Wartung von Anlagen zur Endablagerung von Abfällen oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind. 

§ 2 Risikobegrenzung  

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden aus   

1) Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 

abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang  1 oder 

2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.  

2) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß  Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, 

Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.  

3) Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-

zeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.  

4) Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf 

ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch 

den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

5) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß  Anhang 2  zum UHG (UHG-Anlagen) 

§ 3 Betriebsstörung  

1) Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, 

während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versi-

cherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).   

2) Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung  besteht im Rahmen des  § 1 Nr. 2 b) Versicherungsschutz für Umweltschäden 

durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen des    § 1 Nr. 2 a) für Umweltschäden durch Lage-

rung, Verwendung oder anderen Umgang  von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von  4, § 1 Nr. 2 b). Versicherungs-

schutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Pro-

duktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 

Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und  Technik nicht hätte er-

kannt werden können (Entwicklungsrisiko).  

§ 4 Leistungen der Versicherung   

1) Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 

und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber 

der Behörde oder einem sonstigen Dritten.   Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der 

Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kos-

ten-tragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versiche-

rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, so-

weit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflich-

tung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.  

2) Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 

durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-

mers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- 

oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung 

bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kos-

ten.  
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3) Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fal-

lende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-

rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder 

die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.  

 § 5 Versicherte Kosten   

Versichert sind im Rahmen des im  § 4 Nr. 1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten  einschließlich notwendiger Gut-

achter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten    

1) für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern   

a) die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen 

und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen;  

b) die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen 

und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer voll-

ständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;    

c) die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher 

Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in 

dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischen-zeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf 

zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben 

oder ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. 

der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.  

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchster-

satzleistungen gemäß dem im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannten Gesamtbetrag ersetzt.  

2) für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, 

dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden 

unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nut-

zung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.   

3) Die unter Nr. 1 und 2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers gemäß  § 10 

Nr. 1 oder  am Grundwasser gemäß  § 10 Nr. 2 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.  

 § 6 Erhöhungen und Erweiterungen   

1) Für Risiken der  § 1 Nr. 2 d) besteht kein Versicherungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz 

umfasst aber die gesetzliche Haftpflicht aus mengenmäßigen Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter  D § 1 Nr. 2 d) 

versicherten Risiken.   

2) Für Risiken gemäß  § 1 Nr. 2 a) und b) umfasst der Versicherungsschutz die gesetzliche Haftpflicht aus Erhöhungen oder Er-

weiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem 

Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der 

Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.  

3) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Er-

lass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 

zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von  § 12 AHB 2009  kündigen.   

§ 7 Neue Risiken   

1) Für Risiken gemäß  § 1 Nr. 2 a), b),  c) und d) die nach Abschluss des Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz 

im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Nr. 4 

2) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats an-

zuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risi-

ko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versiche-

rung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.  

3) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 

Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-

rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

4) Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Nr. 3 auf den  im Versiche-

rungsschein oder seinen Nachträgen genannten Betrag  begrenzt.  

5) Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß  Nr. 2 bis 4 gilt nicht für Risiken  

a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-

lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;  

b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;  

c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;  
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d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 

sind.  

§ 8 Versicherungsfall   

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige 

Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vor-

nahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.   

§ 9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  

1) Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

a) für die Versicherung nach  § 1 Nr. 2 a) nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in den Fällen 

der  § 3 Nr. 2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;   

b) für die Versicherung nach  § 1 Nr. 2 b) nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der  § 3 Nr. 2 auch nach be-

hördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;  

c) für die Versicherung nach   § 1 Nr. 2 c) nach einer Betriebsstörung bei Dritten;  

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß a) bis c)  -  für Maßnahmen zur Ab-

wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder 

die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.  

2) Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne Nr. 1 werden unter den dort ge-

nannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 

oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.  

3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,   

a) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich 

anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und 

objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und  auf Verlangen des 

Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen    

oder  

b) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.    

4) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für 

Aufwendungen gemäß § 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.  

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in  Nr. 3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berech-

tigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvor-

liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.   

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Auf-

wendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leis-

tungspflicht des Versicherers ursächlich ist.  

5) Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatz-Leistung bis zu einem 

im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannten Gesamtbetrag   je Störung des Betriebes oder behördlicher An-

ordnung  ersetzt.  

Wenn und soweit im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbart ist hat der Versicherungsnehmer hierfür eine 

Selbstbeteiligung zu tragen. Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer 

ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebenden Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, 

dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Er-

satzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.  

6) Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Nr. 1 decken – zur 

Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 

gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 

Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.  

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-tretenden versicher-

ten Umweltschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Um-

welteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.   

§10 Nicht versicherte Tatbestände   

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: Nicht versichert sind 

Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhal-

tungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit 

darstellen,  
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1) die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versiche-

rungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht er-

langt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt.   

2) am Grundwasser  

3) infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.   

4) die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.   

5) die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 

oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 

6) die im Ausland eintreten.   

7) die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablau-

fen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt 

nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.  

8) die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.   

9) durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzen-

schutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignis-

se bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt 

werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.  

10) die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.   

11) die zurückzuführen sind auf  a) gentechnische Arbeiten,  

a) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),  

b) Erzeugnisse, die  

aa) Bestandteile aus GVO enthalten  

bb) aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.  

7) infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Ge-

nehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür 

behördlich genehmigt ist.   

8) aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.  

9) die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 

eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.  

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-

stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Be-

sitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.  

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-

schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  

Eine Tätigkeit der in  Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-

zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und 

wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.  

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit 

nicht.  

10) die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 

eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer  eines Luft- oder Raumfahrzeuges in 

Anspruch genommen werden.   

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-

schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  

11) soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die 

den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerich-

teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.   

12) soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die 

den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der 

Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder 

Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.   

13) durch Bergbaubetrieb im Sinne des  Bundesberggesetz.  

14) die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 

Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhe-

re Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.   

15) soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

16) soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 

in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit  

a) Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

b) Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

17) soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung 

des Versicherungsnehmers hinausgehen.   

18) die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. 

Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-

handelt hat.   

19) durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.   
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§ 11 Versicherungssummen/Maximierung, Serienschadenklausel, Selbstbehalt  

1) Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall EUR 8.000.000,-. Sie bildet auch die Höchstleistung des Versicherers 

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 

2) Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Ver-

sicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige 

Personen erstreckt.   

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle  

a) durch dieselbe Ursache, 

b) durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Sanierungsan-

forderungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang be-

steht, gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-

sicherungsfälle als eingetreten gilt. 

3) Wenn und soweit im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbart ist hat der Versicherungsnehmer hierfür eine 

Selbstbeteiligung zu tragen. 

Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inan-

spruchnahme verpflichtet.  

4) Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Ver-

halten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 

Kosten gemäß § 5 und Zinsen nicht aufzukommen.  

§ 12 Nachhaftung  

1) Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 

Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden 

weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-

rungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

a) Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 

an gerechnet.  

b) Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs-

verhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme 

des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.    

2) Die Regelung der Nr. 1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versi-

chertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe,  dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen 

ist.  

§ 13 Versicherungsfälle im Ausland 

1) Versichert sind abweichend von § 10 Nr. 6 im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,   

a) die auf den Betrieb einer im Inland belegenden Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne von  § 1 Nr. 2  a) und  Nr. 2 

d) zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne von  § 1 Nr. 2 a) und 2  b) nur, wenn die Anlagen oder Teile oder 

Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;   

b) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, gemäß  § 1 Nr. 2 a)  

c) die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von  § 1 Nr. 2 c) oder Erzeugnisse im 

Sinne von  § 1 Nr. 2 b) zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland 

bestimmt waren;  

d) die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne   § 1 Nr. 2 c) zurückzu-

führen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;  

e) die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß  § 1 Nr. 2 a) zu-

rückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von   § 1 Nr. 1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-

zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 

überschreiten.   

2) Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland gelegener Anlagen oder Betriebsstätten, z.B. Produktions- 

oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.  

3) Zu § 13 Nr. 1 c) bis  e)  und - soweit vereinbart – § 13 Nr. 2: 

Nicht versichert sind Ansprüche und Pflichten zur ergänzenden Sanierung und zur Ausgleichssanierung sowie zur Tragung der 

damit in Zusammenhang stehenden Kosten (vgl. § 5 Nr. 1 b) und § 5 Nr. 1 c). Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfal-

les gemäß § 9 werden nicht ersetzt. 

4) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-

rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag 

bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  
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§ 14 Kündigung nach Versicherungsfall  

1) Das Versicherungsverhältnis für das vom Schaden betroffene Risiko kann gekündigt werden, wenn 

a) vom Versicherer eine Zahlung von versicherten Kosten geleistet wurde oder 

b) eine Klage im Namen des Versicherungsnehmers vor dem Verwaltungsgericht gegen eine unter den Versicherungsschutz 

fallende Inanspruchnahme erhoben wurde oder 

c) dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der 

Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens  einen Monat nach der Zahlung der Kosten gemäß a) oder 

Kenntniserlangung von der Klageerhebung gemäß b) oder der Zustellung der Klage  gemäß c) zugegangen sein. 

2) Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-

rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-

fenden Versicherungsperiode wirksam wird.  

3) Eine Kündigung des Versicherers wird  drei Monate nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 15 Obliegenheiten  

1) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener 

Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 

Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend 

2) Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen   

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kosten-

tragungsansprüche erhoben wurden.  

b) Der Versicherungsnehmer muss ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend informieren über:  

aa) seine ihm gemäß § 4 UschadG obliegende Information an die zuständige Behörde,  

bb) behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Versiche-

rungsnehmer,  

cc) die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begren-

zung oder Sanierung eines Umweltschadens,  

dd) den Erlass eines Mahnbescheids,   

ee) eine gerichtliche Streitverkündung,  

ff) die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.  

c) Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 

des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführ-

liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-

stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-

teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

d) Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 

e) Gegen einen Mahnbescheid  oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden  muss der Versiche-

rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-

rers bedarf es nicht.  

f) Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat er die Führung des Ver-

fahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechts-

anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 

angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  

3) Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten  

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 

der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag schriftlich fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-

genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-

pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nicht-

vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 



79 

d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-

liegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
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